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Bei dem Beteiligungsformat
vertraten  Jugendliche  ihre
Anliegen. Seite 2

Jugendkonferenz
Am  Montag  startete  die
Putzaktion für mehr Sauber
keit in der Stadt. Seite 2

DreckWegWochen
Im Sozialausschuss berich
tete  die  Verwaltung  zum
Sachstand.  Seite 2

Ukrainehilfe

Am ersten Aprilwochenende übt
das Ordnungs und Bürgeramt  in
Karlsruhe den Umgang mit einem
potenziellen  Schweinepestaus
bruch. Der Fund und die Isolation
eines infi�zierten Schweins werden
simuliert.  Dabei  übt  das  Amt  die
Koordination  der  Eindämmung
und die Zusammenarbeit verschie
dener Akteure. Auch das Land Ba
denWürttemberg  bereitet  sich  in
einer Übung auf den Katastrophen
fall  eines  Schweinepestausbruchs
vor. Dessen theoretische Handha
bung und die  Informationsweiter
gabe stehen im Vordergrund.

Im  September  2020  wurde  die
erste  Infektion  mit  der  Afrikani
schen  Schweinepest  in  Deutsch
land  bestätigt.  Der  Erreger  wird
beim Kontakt zu erkrankten Tieren
übertragen.  Haus  und  Wild
schweine können betroffen sein. In
den  meisten  Fällen  endet  die
Krankheit für die Tiere tödlich. Für
den  Menschen  ist  die  Schweine
pest jedoch nicht gefährlich.  lea

Übung 
für den Ernstfall

Seit der vergangenen Woche er
innern neue Stolpersteine an Karls
ruher  Opfer  des  Nationalsozialis
mus.  „Zehn  Karlsruherinnen  und
Karlsruher wurden damit zurück in
die  Stadtgesellschaft  gebracht“,
betonte  Oberbürgermeister  Dr.

Frank Mentrup und bedankte sich
bei den rund 30 Angehörigen, die
aus den USA, England, Niederlan
de und der Schweiz angereist wa
ren:  „Die  Nachfahren  öffnen  der
Heimat ihrer Vorfahren ihre Herzen
und  bringen  damit  auch  unsere

Stadt  in  ihre  Familiengeschichte
zurück.“ Mit der „Rückkehr in die
Gesellschaft“ mache man das Ziel
der nationalsozialistischen Diktatur
zunichte,  denn  „diese  Menschen
bleiben präsent und ein Teil dieser
Stadt“, so das Stadtoberhaupt.

Einer dieser Menschen war Elsa
Krüger  (Kronenstraße 10),  die  in
jungen Jahren das Badische Kon
servatorium  besuchte,  Schau
spielunterricht  nahm  und  neben
Deutschland  auch  im  Ausland
Auftritte  hatte.  Im  Oktober  1940
wurde sie nach Gurs deportiert, im
August 1942 in Auschwitz ermor
det. Mit den Brüdern Max und Va
lentin  Billmann  (Viktoriastraße  7
und  Kaiserstraße  163)  erinnern
erstmals  in  Karlsruhe  auch  Stol
persteine  daran,  dass  Menschen
wegen ihrer Homosexualität ver
folgt wurden. 

Ein Liebesbrief seines Freundes
wurde  in  Max‘  Haus  gefunden,
wofür er fünf Monate in Haft kam.
Wegen  öffentlicher  Stigmatisie
rungen nahm sich sein Bruder in
dieser Zeit das Leben. Auch Max
beging  nach  seiner  Haft  Suizid.
Die von Künstler Gunter Demnig
verlegten Steine erinnern auch an
die tragischen Schicksale von An

nelotte  Weil  (Viktoriastraße  8),
Moritz und Jenny Emmerich (Nel
kenstraße 1)  sowie  von  Karl  und
Rosa  Baer  mit  Mutter  Mina  und
Schwester Anna Baer (Schnetzler
straße 4).

Die Verlegung hatte Heidema
rie Leins aus Bretten initiiert, die
sich  bereits  im  Oktober  2021  für
Stolpersteine engagierte.  has

Rückkehr in die Karlsruher Gesellschaft
Zehn neue Stolpersteine erinnern an NS-Opfer / OB Mentrup: „Menschen bleiben Teil dieser Stadt“

Handarbeit:  Alle  Steine  verlegte
Gunter Demnig. Foto: Hasche

Empfang  im  Rathaus:  Neben  Angehörigen  und  städtischen  Vertretern  kamen  auch  Schüler  des  Kant
Gymnasiums und führten in Erinnerung an Familie Baer eine Gedenkzeremonie durch. Foto: Burghardt

Haltestellenanlagen  und  Ober
leitungen wurden schon abgebaut,
nun sind auch die Tage der Gleis
anlagen  in  der  Kaiserstraße  ge
zählt. In wenigen Wochen starten
die  Arbeiten  zur  Neugestaltung
der Fußgängerzone, damit die In
nenstadt nach dem erfolgreichen
Abschluss der Kombilösung künf
tig in neuem Glanz erstrahlt.

Gleich nach den Osterferien soll
am  17.  April  der  Startschuss  für
den  ersten  Bauabschnitt  fallen,
berichtete  Martin  Kissel,  Leiter
des  städtischen  Tiefbauamts  in
der vergangenen Woche bei einer
Informationsveranstaltung für die
Anlieger  der  Kaiserstraße.  Rund
zweieinhalb Jahre sind für diesen
Abschnitt  veranschlagt,  der  sich
von der Adler bis zur Ritterstraße
erstreckt. Dabei werde aber nicht
alles auf einmal umgegraben, ver
sicherten die Fachleute des Tief

bauamts. Vielmehr gibt es einzel
ne Baufelder, sodass der Zugang
zu Häusern und Geschäften jeder
zeit möglich ist. Wie Projektleite
rin  Kristina  LochmannLeßle  er
läuterte,  „bauen  wir  nach  dem
Grundsatz  ‚von unten nach oben
und von innen nach außen.’“ Zu
nächst  liegt  der  Fokus  auf  der
Erneuerung  der  Leitungsinfra
struktur.  Keine  leichte  Aufgabe,
wie Tobias Pfi�ster, Abteilungslei
ter  Verkehrsinfrastruktur  beim
Tiefbauamt, bestätigte, denn „die
Kaiserstraße hat immens viele Lei
tungen.“  Vom  Abwasserkanal
über Wasser und Gasversorgung
bis  hin  zu  den  Kabeln  für  Strom
und Telekommunikation steht al
les  zur  grundhaften  Erneuerung
an,  was  über  Jahre  hinweg  mit
Rücksicht auf den laufenden Stra
ßenbahntrieb aufgeschoben wer
den musste. Die Herausforderung
ist, dass die Ver und Entsorgung

der Gebäude zu jedem Zeitpunkt
gewährleitet sein muss. „So eine
Planung ist immer ein Stück weit
ein  Kompromiss“,  verdeutlichte
Pfi�ster deshalb. 

Erstes Baufeld Marktplatz

Sobald  in der Straßenmitte die
Gleise entfernt und Leitungen sa
niert sind, wird dort neues Pfl�aster
in der Optik analog zum Zierband
auf dem Marktplatz verlegt. An
schließend  wandert  das  Baufeld
vor die Gebäude, wo großformati
ges helles Natursteinpfl�aster vor
gesehen  ist.  Außerdem  werden
neue Bäume als Ersatz für die ab
gängigen Platanen gepfl�anzt. Als
erstes Baufeld kommt der Markt
platz dran, damit bis zum Beginn
des Christkindlesmarkts dort alles
abgeschlossen ist. Im Sommer fol
gen dann die Baufelder beidseits
des  Marktplatzes  Richtung

Lamm  und  Kreuzstraße.  Dort
wird sich im kommenden Jahr das
Baugeschehen  konzentrieren.
Damit der Blick auf die Schaufens
ter ebenso möglich ist wie auf die
laufenden  Arbeiten,  kommen

halbhohe Bauzäune zum Einsatz,
kündigte  Kissel  an,  „wir  haben
nichts  zu  verbergen  und  so  eine
Baustelle  ist  ja  auch  sehr  span
nend.“  Draußen  bleiben  müssen
allerdings  die  Radfahrer,  für  sie

gilt mit dem Baubeginn ein Durch
fahrtsverbot  in  der  Kaiserstraße
und eine großräumige Umleitung.
Info zum Fortschritt der Bauarbei
ten auf der Stadtwebseite. eck
www.karlsruhe.de/kaiserstrasse

Neugestaltung der Kaiserstraße beginnt in Kürze:

Von den Leitungen bis zum Pfl�aster
Zweieinhalb Jahre Bauzeit für ersten Abschnitt / Marktplatz bis November fertig

Hell,  freundlich und grün wird  sich die Kaiserstraße künftig den Besuchern präsentieren. Am 17. April
beginnen die Arbeiten zur Neugestaltung der zentralen Karlsruher Flaniermeile. Grafi�k: mach:idee

Der seit Ende 2019 laufende Voll
umbau  des  Fußballstadions  im
Karlsruher Wildpark kommt in die
sem  Sommer  zum  Ende:  Diesen
Zeitplan  haben  Oberbürgermeis
ter Dr. Frank Mentrup, ZECHVor
stand Harald Supper und KSCGe
schäftsführer  Michael  Becker  bei
einem gemeinsamen Pressetermin
bestätigt.  Bei  einem  Rundgang
über  die  Stadionbaustelle  stellte
OB Mentrup „enorme Fortschritte
und sichtbare Veränderungen“ im
Vergleich  zum  letzten  Termin  im
Spätsommer  vergangenen  Jahres
fest. Bei der Gelegenheit betonte
er die Zusammenarbeit: „Wir zie
hen alle an einem Strang und zwar
mit aller Kraft, um das gemeinsa
me Ziel zu erreichen.“ Begeistert
zeigte  sich  das  Stadtoberhaupt
vom neuen Stadion – auch wenn es
aktuell  noch  stellenweise  eine
Baustelle ist. „Die Attraktivität der
Stadt für Veranstaltungen steigt“,
so der OB, denn es solle an mög
lichst vielen Tagen im Jahr Betrieb
im  Stadion  herrschen,  beispiels
weise bei Messen, Kongresse und
Treffen. Auch der Vorstand der von
der  Stadt  beauftragten  Baufi�rma
ZECH, Harald Supper, drückt sei
ne Begeisterung aus: „Es ist ein tol
les  Bauwerk  im  Entstehen!“
Gleichzeitig spricht er von großen
Anstrengungen,  die  das  Projekt

mit  sich  bringt.  In  diesem  Punkt
kann  der  KSCGeschäftsführer
Michael Becker zustimmen, auch
der  Verein  befi�nde  sich  selbst  in
„heißen Phase.“ Rund 10 Millionen
Euro verbaut der KSC. Die Summe
beinhaltet  neben  Mobiliar  auch
die komplexe Küchentechnik. Bis
zum Sommer sollen auch diese Ar
beiten abgeschlossen sein, sodass
die neue Westtribüne, das künftige
Hauptgebäude,  in  Betrieb  gehen
kann. Neben der KSCGeschäfts
stelle befi�nden sich hier später die
Stadionleitstelle,  Fanshop,  Gast
stätte  sowie  Bereiche,  die  durch
den  Verein  an  Geschäftskunden
vermarktet werden. Rund die Hälf
te  der  Logen  sei  laut  KSC  dabei
schon  vergeben,  aktuell  laufen
täglich  mehrere  Besichtigungen
für  die  restlichen  Räume.  Die
Nachfrage  nach  den  fünf  unter
schiedlichen Erlebniswelten in der
Westtribüne sei gut, ein Bereich sei
nahezu  ausverkauft.  Im  Sommer
wird das Stadion mit einem erwei
terten  FamilienWochenende  er
öffnet und allen Interessierten prä
sentiert werden. Zudem plant der
KSC vor Saisonstart
202324  ein  Eröff
nungsspiel. kau

Mehr  Eindrücke

von  der  Stadion

baustelle im Netz:

Eröffnung im Sommer
Karlsruher Stadionneubau geht auf die Zielgerade

Nach der Winterpause nimmt
die  Karlsruher  Schlossgarten
bahn am Samstag, 1. April, wie
der ihren Betrieb auf. Zwischen
dem 29. Mai und dem 3. Oktober
können  Eisenbahnbegeisterte
täglich per „Bähnle“ auf dem et
wa zweieinhalb Kilometer lan
gen Kurs den Park rund um das
Karlsruher Wahrzeichen erkun
den.  Die  Bahn  fährt  unter  der
Woche von 13 bis 18 Uhr (letzte
Fahrt 17:30 Uhr), an Samstagen
ab 12 Uhr, an Sonn und Feier
tagen startet sie noch eine Stun

de  früher um 11 Uhr. Wer eine
Sonderfahrt  buchen  möchte,
kann dies telefonisch unter 0721
61075885  tun.  Bei schlechtem
Wetter fällt der Fahrbetrieb aus.
Gebaut wurde die Schlossgar
tenbahn anlässlich der Bundes
gartenschau  1967,  1988  über
nahmen  die  Karlsruher  Ver
kehrsbetriebe. Eine Diesel, so
wie eine PorscheLok und vier
Waggons stehen für die Fahrten
zur  Verfügung.  An  Sonn  und
Feiertagen  fährt die Dampfl�ok
Greif.  lea/Foto: KVV

Bähnle startet in die Saison

Mit einer eindrucksvollen Trau
erfeier in der Dr. KarlLuegerGe
dächtniskirche  auf  dem  Wiener
Zentralfriedhof nahmen am Diens
tag  mehrere  hundert  Menschen
Abschied  von  Prof.  Peter  Weibel,
dem langjährigen Leiter des Zen
trums  für  Kunst  und  Medien
(ZKM),  der  wenige  Tage  vor  sei
nem 79. Geburtstag Anfang März
unerwartet verstorben war. Für die
Stadt Karlsruhe nahmen Oberbür
germeister Dr. Frank Mentrup und
Kulturamtsleiterin  Dominika  Szo
pe daran teil, für das Land Baden
Württemberg Staatssekretär Arne
Braun. Anschließend wurde Wei
bel  unter  großer  öffentlicher  An
teilnahme in einem Ehrengrab der
Stadt Wien feierlich beigesetzt.

Am ZKM in Karlsruhe wird des
langjährigen künstlerischwissen
schaftlichen Vorstands an diesem
Wochenende  im  Rahmen  einer
Ausstellungseröffnung  und  eines
Symposiums gedacht. Am Freitag,
24.  März,  startet  „Renaissance
3.0“,  die  letzte  von  Weibel  kura
tierte Ausstellung. Den Abend er
öffnen  die  Landesministerin  für
Wissenschaft,  Forschung  und
Kunst Petra Olschowski, Oberbür
germeister Dr. Frank Mentrup, der
Vorsitzende des Kuratoriums Prof.
Dr. Popp, Dr. Henning Rickmann,
Vorsitzender  der  Fördergesell
schaft  ZKM  /  HfG,  und  der  Ge

schäftsführer der BadenWürttem
berg Stiftung Christoph Dahl. Eine
inhaltliche  Einführung  hält  Ko
Kuratorin Dr. Anett Holzheid, die
viele Jahre eng an der Seite von
Weibel  gearbeitet  hat.  „Renais
sance 3.0“ errichtet ein Basislager
für eine neue Werkzeug und Wis
senskultur.  Allianzen  von  Kunst
und  Wissenschaft  sowie  ein  ge
meinsamer  Werkzeugkasten  bil
den die Voraussetzungen für Neu
orientierungen  im  21.  Jahrhun
dert.  Am  Samstag  und  Sonntag
fi�ndet ein von Weibel kuratiertes
Symposium statt. Auch hier steht
die Vernetzung von Wissenschaft
und Kunst im Fokus. Der Eintritt zu
den  Veranstaltungen  und  zur
Ausstellung ist frei.  red/lea

Gedenken 
an Peter Weibel

Peter Weibel wurde am Dienstag
in Wien beigesetzt. Foto: Mentrup
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„Imponierend  ist  das  richtige
Wort“,  mit  diesem  Satz  würdigte
Bürgermeister Martin Lenz  in der
jüngsten  Sitzung  des  Sozialaus
schusses  die  gemeinsamen  An
strengungen von Stadtverwaltung,
Vereinen,  Verbänden  und  Privat
leuten bei der Unterbringung von
Gefl�üchteten aus der Ukraine. „Da
rauf können wir stolz sein“, so BM
Lenz,  „die  humanitäre  Tradition
Karlsruhes ist nicht mit Geld aufzu
wiegen.“ Bis Ende Februar waren
rund  4200  Ukrainerinnen  und
Ukrainer  nach  Karlsruhe  gekom
men. 1253 von ihnen sind von der
Stadt Karlsruhe zwischenzeitlich in
eigens dafür angemieteten Wohn
raum  untergebracht  worden,  der
Rest fand über private Vermittlung
eine Unterkunft. Wie Torsten Klein
von der Sozial und Jugendbehörde
dem Ausschuss erläuterte, kämen
derzeit  im Schnitt monatlich  rund
100 weitere Gefl�üchtete hinzu. Für
deren  Unterbringung  stehe  das
Team  Soziales  und  Teilhabe  mit
Vermietern in Kontakt. „Ich bin op
timistisch,  dass  wir  weiterhin  die
Anmietung  von  Turnhallen  oder
Containern  vermeiden  können“,
sagte Klein. Als Angelpunkt bei der
Flüchtlingshilfe habe sich das frü
here  Schwesternwohnheim  im
Rüppurrer  Krankenhaus  bewährt.
Dort stünden nicht nur 240 Plätze

bereit,  sondern  auch  Mitarbeiten
de, die bei Anmeldung und Regis
trierung unterstützen. „Wir sind be
strebt,  die  Verwaltungsabläufe  so
straff  wie  möglich  zu  gestalten“,
betonte  Klein.  Da  Karlsruhe  auf
grund  des  „LEAPrivilegs“  bisher
keine  Ankunftsstadt  gewesen  sei,
stehe und falle das Konzept mit der
Wohnraumakquise.  Dies  unter
strich auch BM Lenz: „Man braucht
immer  einen  geschützten  Raum“,
sagte der Sozialdezernent und kün
digte  an,  die  Wohnraumakquise
weiter zu verstärken.  eck

Ukrainehilfe:

Für mehr
Wohnraum

Stadt zieht Zwischenbilanz

Rund 4200 Ukrainer kamen bis
her nach Karlsruhe. Foto: Enderle

Wissenschaftswettbewerb
Der  internationale  Wettbewerb

für  Wissenschaftskommunikation
„FameLab“  startet  in  eine  neue
Runde.  Am  Mittwoch,  29.  März,
fi�ndet um 19:30 Uhr im Tollhaus der
südwestdeutsche Vorentscheid bei
freiem Eintritt statt. In drei Minu
ten müssen junge Forschertalente
das Publikum und die Jury mit ih
rem  wissenschaftlichen  Thema
überzeugen. Leichte Verständlich
keit  und  Kreativität  stehen  beim
Vortrag im Vordergrund.

ARTnight Städtische Galerie 
Von 19 bis 23 Uhr lädt die Städti

sche  Galerie  am  Donnerstag,  30.
März, zur ARTnight. Zudem fi�nden
Kurzführungen  zu  den  aktuellen
Ausstellungen  „Drawing  Rooms“
und „Helen Feifel. the body and its
powers“ statt. Die DJs Toolbox &
Beatschmied  legen  im  Foyer  auf.
Der Eintritt beträgt fünf Euro, für
unter 30Jährige ist er frei.

Aktionen auf Pyramidenmarkt 
Die  Theatergruppe  „Kaleidos

copia“  führt  am  kommenden
Samstag,  25.  März,  das  Kinder
theaterstück  „Der  Märchen
zauberer“ auf. Um 13 Uhr beginnt
die  Vorstellung  auf  dem  Markt
platz. Im Rahmen des Pyramiden
markts von 11 bis 18 Uhr können
die Besucher am Glücksrad Frei
karten  für  Aufführungen  der
Theatergruppe  gewinnen.  Im
Anschluss, ab 14 Uhr, wird Justin
Nova die Anwesenden mit seinem
„Wünsch dich glücklich“Konzert
verzaubern.  Das  Publikum  darf
sich aus 200 Liedern seine Favori
ten aussuchen. lea

Kurz notiert

„Kein Haushalt ist mit dem ande
ren vergleichbar, aber die größten
Belastungen  sind  bei  fast  allen
gleich.“ So lasse sich nach den Wor
ten von Regina Heibrock, Mitarbei
terin  der  städtischen  Sozial  und
Jugendbehörde (SJB) die Situation
von Alleinerziehenden in Karlsru
he charakterisieren. Basis für diese
Feststellung ist der Bericht „Allein
erziehende in Karlsruhe 2022“, den
Heibrock dem Sozialausschuss des
Karlsruher Gemeinderates vorstell
te. Dem vom Amt für Stadtentwick
lung  in  Zusammenarbeit  mit  der
SJB erstmals erstellten Bericht zu
folge  gab  es  in  Karlsruhe  zum
Stichtag  Ende  2021  rund  6200
Haushalte, die von einem alleiner
ziehenden  Elternteil  gemanagt
werden. Das entspricht knapp ei
nem Viertel aller Familienhaushal
te mit Kindern unter 18 Jahren. Ei
nen  besonderen  Schwerpunkt
weist die Erhebung im Mühlburger
Feld aus, wo knapp die Hälfte aller
Familienhaushalte alleinerziehend
ist,  gefolgt  von  Oberreut,  der  In
nenstadt und der Oststadt. Die we
nigsten  alleinerziehenden  Haus
halte sind laut Bericht in den Hö
henstadtteilen zu fi�nden.

Mehr Optionen bieten

Bei der von einem Meinungsfor
schungsinstitut  durchgeführten
qualifi�zierten Befragung der Haus
halte wurden drei Punkte als be
sonders belastend genannt: Man
gelnde  Zeit,  knappe  fi�nanzielle
Ressourcen mit Abhängigkeit von

staatlichen Transferleistungen und
die  Betreuungssituation.  Die  bei
den letzten Punkte bedingten sich
dabei gegenseitig, denn aufgrund
von Restriktionen bei der Kinder
betreuung  könnten  die  meisten
nur in Teilzeit arbeiten und hätten
deshalb  ein  geringeres  Einkom
men.  Vor  allem  die  Betreuungs
möglichkeiten  an  Wochenenden
und  in  den  Ferien  sollten  daher
ausgebaut  werden,  lautete  der
Wunsch  vieler  Befragter.  Zudem
wünschten  sie  sich  die  Berechti
gung  zum  Erhalt  des  Karlsruher
Passes  und  Kinderpasses  für  alle
Alleinerziehenden. Als positive Er
kenntnis nahm die Verwaltung mit,
dass Karlsruhe als Wohnort ebenso
geschätzt werde wie die vorhande
nen Unterstützungsangebote. 

Initiiert  hatten  den  Bericht  die
Fraktionen von GRÜNEN und SPD.
Für die Antragsteller würdigten die
Stadträtinnen Dr. Iris Sardarabady
(GRÜNE)  und  Yvette  Melchien
(SPD) die „wirklich relevanten Er
gebnisse.“ Allerdings werde deut
lich, wie dringend Alleinerziehen
de  auf  einen  KitaPlatz  und  auf
Ganztagsschulen  angewiesen  sei
en, „hier besteht ganz dringender
politischer Handlungsbedarf“, be
tonte Sardarabady. Die von CDU
Stadträtin  Dr.  Rahsan  Dogan  als
“gute  Anlaufstelle“  genannte  Fa
milienhilfe solle nach den Worten
von  SJBAmtsleiterin  Karina  Lan
geneckert zukünftig weiter ausge
baut werden: „Wir brauchen unter
schiedliche  Lösungen  für  unter
schiedliche Situationen.“  eck

Zeit und Geld als rares Gut
Bericht zur Situation Alleinerziehender liegt vor / Mehr Betreuung gewünscht

Über die Situation von Alleinerziehenden in Karlsruhe klärt ein neuer
Bericht der Sozial und Jugendbehörde auf. Fotos (3): MüllerGmelin

Bei  einem  Besuch  am  Wildgehege des  Naturschutzzentrums
Rappenwört lässt sich ein Blick auf die Frischlinge erhaschen.  

Die  vorliegende  Ausgabe  12/13
ist  eine  Doppelnummer,  denn  die
StadtZeitung (SZ) legt aus Gründen
der  Haushaltskonsolidierung  eine
einwöchige  Pause  ein.  Demnach
erscheint  in  der  kommenden  Ka
lenderwoche 13 keine Zeitung. Ab
Freitag, 7. April, können die Bürge
rinnen und Bürger der Fächerstadt
dann ihre SZ wieder im gewohnten
wöchentlichen Rhythmus lesen. In
der  OnlineVersion  der  StadtZei
tung werden trotz der Pause aktuel
le  Nachrichten  und  Berichte  er
scheinen.  Interessierte Leserinnen

und Leser können für
den schnellen Zugriff
gern  den  QRCode
nutzen oder sich auf
der Internetseite der
Stadt umsehen.  los

www.karlsruhe.de/stadtzeitung

Keine SZ in
nächster Woche

Die Fortschreibung des Karlsru
her  Mietspiegels  in  den  Jahren
2025/26 erfolgt weiterhin auf Basis
des  allgemeinen  Lebenshaltungs
index  und  nicht  über  den  Woh
nungsmietindex,  wie  es  die  Ge
meinderatsfraktion  der  GRÜNEN
vorgeschlagen hatte. Im Hauptaus
schuss  erklärte  die  Verwaltung,
dass diese Änderung mit den ge
setzlichen  Vorgaben  nicht  verein
bar sei. Die von der Fraktion eben
falls gewünschte Berücksichtigung
der Vor und Nachteile von „bau
konstruktiven und gebäudetechni
schen  Einzelmerkmalen“  bei  der
Integration energetischer Merkma
le  sei  überdies  mit  einem  hohen
Aufwand verbunden. Lediglich die
Angaben aus den Energieauswei

sen führten zu plausiblen Ergebnis
sen. Eingeschlossen wird auch die
Barrierefreiheit,  da  sich  dadurch
die  Nettokaltmiete  um  rund  30
Cent  pro  Quadratmeter  erhöhen
kann.  Auch  fl�ießen  mikroklimati
sche Bedingungen ein. Mit der Ver
waltungsantwort  zeigte  sich  Aljo
scha  Löffler  (GRÜNE)  zufrieden,
wenngleich  „wir  uns  mehr  Mög
lichkeiten  für  einen  steuernden
Einfl�uss  gewünscht  haben.“  Dem
widersprach  Tilman  Pfannkuch
(CDU).  Der  Mietspiegel  sei  Aus
fl�uss der politischen Rahmenbedin
gungen  und  sollte  möglichst  ein
heitlich zu anderen Städten ausfal
len. Dr. Paul Schmidt (AfD) pfl�ichte
te bei: „Der Mietspiegel darf kein
Wunschkonzert sein“.  eck

Eine Frage der Basis
Hauptausschuss berät über Mietspiegel-Kriterien

So  verschieden  wie  Jugendli
che sind, so unterschiedlich wa
ren auch die Themen der neunten
Karlsruher Jugendkonferenz (Ju
ko):  Rund  50  Jugendliche  aus
ganz  Karlsruhe  brachten  unter
anderem Themen aus den Berei
chen Nachhaltigkeit und Mobili
tät sowie Schule und Bildung ein.
Organisiert  wird  die  Juko,  das
zentrale Element der  Jugendbe
teiligung  in  Karlsruhe,  vom
Stadtjugendausschuss (stja).

Sich einbringen, mitdiskutieren
und  mitbestimmen  –  das  ist  der
Wesenskern der Karlsruher Juko,
die  es  in  dieser  Form  in  Baden
Württemberg nicht mehr gibt. We
sentlich ist auch, dass alle Jugend
lichen angesprochen werden. Sie
müssen  dazu  nicht  organisiert
sein.  Und:  Jugendliche  sind  im
Vorfeld  der  Konferenz  auch  bei
der Planung einbezogen. „Ich fi�n
de es super, wenn Jugendliche aus
unseren  bestehenden  Strukturen
heraus gestärkt werden“, betonte
Bürgermeister  und  Jugend
dezernent Martin Lenz. 

„Wir holen die Jugendlichen mit
ihren Anliegen dort ab, wo sie sind
und bieten mit der Juko eine Platt
form, sich Gehör zu verschaffen“,
so Christian Gotzmann, der beim
stja unter anderem für Partizipati
on zuständig ist. Vertreter aus der
Karlsruher  Stadtverwaltung  und
aus dem Gemeinderat sind mit da
bei und können direkt auf die The
men  reagieren.  Gemeinderäte
übernehmen  für  einige  Themen
auch  Patenschaften.  „Alle  Betei
ligten  bei  der  Stadt  und  im  Ge
meinderat sind sehr am Austausch
interessiert“,  stellt  Projektleiter
Nicolai Börckel vom stja fest. Von

Jugendlichen, die sich bei Fridays
For  Future  engagieren,  wurde
beispielsweise die Forderung ein
gebracht,  die  Sophienstraße  zur
reinen Fahrradstraße zu machen –
ohne Autoverkehr. In einem Orts
termin  mit  den  zuständigen  Be
hörden und Gemeinderäten wird
die Realisierbarkeit eines solchen
Unterfangens erörtert werden. 

Konstruktiver Austausch

Mitglieder  des  Arbeitskreises
Karlsruher  Schülervertretende
wollen  die  Idee  der  kostenfreien
Menstruationsartikel auf Toiletten
auf alle Schulen ausgeweitet wis
sen. Außerdem soll ein stärkeres
Augenmerk als bisher auf den Zu
stand der Ausstattung in Schulen
gelegt werden. Eine andere Grup
pe Jugendlicher brachte die Reali
sierung einer Straße in Regenbo
genfarben  ein,  um  die  Diversität
Karlsruhes symbolisch besser zur
Geltung zu bringen. Gemeinsam
mit  Ordnungs  und  Stadtpla
nungsamt  soll  nun  geprüft  wer
den, ob ein Abschnitt der Erbprin
zenstraße  in  Regenbogenfarben
verwandelt werden kann.

Mitglieder des Deutschsprachi
gen Muslimkreises haben die Idee
eines  interreligiösen „Raums der
Stille“  in  der  Innenstadt  einge
bracht. Dafür soll nun ein geeig
netes Objekt gesucht werden. An
dere Jugendliche setzten sich für
ein  Pilotprojekt  für  ein  größeres
Angebot vegetarischen Essens an
allen Karlsruher Schulen ein. 

Mitte Oktober wird es zum „Ju
koCheck“ kommen – dann  tref
fen sich die Jugendlichen wieder
und prüfen, was sich bei den ein
zelnen Themen getan hat.  dis

Jugendkonferenz:

Einbringen 
und mitbestimmen

Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit standen im Fokus

Konferenz im Rathaus: Im Bürgersaal, wo üblicherweise der Gemein
derat tagt, vertraten die Jugendlichen ihre Anliegen. Foto: stja

Die  Karlsruher  Dreckweg
Wochen gehen vom 20. März bis
30. April in die 17. Runde. Bei der
Eröffnung  am  vergangenen
Montag appellierte Bürgermeis
terin  Bettina  Lisbach  an  alle
Karlsruherinnen und Karlsruher,
sich an den DreckwegWochen
zu beteiligen. Ziel der Aktion sei
es  „die  Menschen  für  die  Sau
berkeit  zu  sensibilisieren“,  da
dies alle beträfe, so BM Lisbach
in ihrer Begrüßungsrede. Außer
dem  sei  es  wichtig,  Kinder  so
früh wie möglich an das Thema
Müllentsorgung heranzuführen.

So  nahm  die  Kindertagesstätte
Blumenweg  in  Rüppurr  an  der
Eröffnung  teil.  Die  Fünf  und
Sechsjährigen  lernten auf spie
lerische Weise Müll zu trennen:
Mit Zangen sortierten sie einen
Müllhaufen  nach  Papier,  Bio,
und  Restmüll,  sowie  Wertstoff.
Danach machten sie sich enga
giert und motiviert auf den Weg,
um außerhalb der Kita weiteren
Müll  einzusammeln.  Wer  bei
den DreckwegWochen mitma
chen  möchte,  kann  sich  beim
Team Sauberes Karlsruhe (TSK)
anmelden. Das TSK berät, koor

diniert und stellt Materialien wie
Zangen und Müllsäcke zur Ver
fügung. Außerdem sammelt das
TSK den Müll nach jeder Putz
aktion ein. Teilnehmen können
Privatpersonen,  Kindergärten,
Schulen,  Vereine,  Gewerbe
betreibende, soziale Einrichtun
gen oder auch private Initiativen.
Weitere Informationen, auch zur
Anmeldung  erhalten  Interes
sierte  im  Netz  unter  teamsau
bereskarlsruhe.de,  telefonisch
unter  0721  1337099  sowie
nach EMail  an  dreckweg
wochen@tsk.karlsruhe.de. vim

Gemeinsamer Start in den Frühjahrsputz

Zum zehnten Mal seit seiner Er
fi�ndung durch die Vereinten Na
tionen  fand  in  diesem  Jahr  der
Weltglückstag statt. Der 20. März
soll symbolisch für die Bedeutung
von  Glück  im  Leben  der  Men
schen stehen, denn es gibt Grund
bedingungen, die alle Menschen
zum Glücklichsein brauchen und
die  nicht  überall  auf  der  Welt
selbstverständlich  sind.  Der  be
sondere Feiertag soll daran erin
nern, dass das Streben nach Glück
und  Wohlergehen  ein  Hauptthe
ma in der Arbeit der Vereinten Na
tionen ist. 2023 beging Karlsruhe
jedoch  nicht  nur  den  Glückstag,
sondern eine ganze Glückswoche:
Die  Schulsozialarbeit  der  Stadt
Karlsruhe startete in diesem Jahr
in eine Kampagne mit verschiede

nen Aktionen rund um den Welt
glückstag. Damit wollten die Mit
arbeiterinnen  und  Mitarbeiter
nach den belastenden Pandemie
jahren den Blick auf das Positive
im Leben lenken. Im Rahmen der
Glückswoche fanden an verschie
denen Schulen im Stadtgebiet Ak
tionen statt. Diese regten zur Aus
einandersetzung mit dem Thema
Glück an, um so ein eigenes Be
wusstsein  zu  schaffen,  wie  jeder
Mensch in den ganz persönlichen
Genuss des Glücks und des damit
verbundenen  Empfi�ndens  kom
men kann. 

Wer noch auf der Suche nach ein
wenig Alltagsglück ist, fi�ndet eine
Übersicht  der  Aktionen  auf  der
städtischen Website.  red
www.karlsruhe.de/glueck

Zum Weltglückstag
Schulsozialarbeit startet Aktion für mehr Alltagsglück



Gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Stadt!
Weitere Informationen zur Bewerbung und zu den Stellen unter 

www.karlsruhe.de/bewerbung

Lernen Sie uns kennen: 
www.karlsruhe.de/karriere
Die Stadt Karlsruhe engagiert sich für Chancengleichheit.

Stadt Karlsruhe

Karlsruhe – innovativ, jung und lebendig. UNESCO-Stadt der Medienkunst, Stadt des Rechts, digitale Zukunftskommune. Führend in Technologie  
und Wissenschaft – eine weltoffene Stadt mit hoher Lebensqualität und ausgezeichneter Mobilität. Attraktive Arbeitgeberin mit großer Jobsicherheit  
für nahezu 7 000 Mitarbeiter*innen. Mit vielfältigsten Berufen, immer für die Menschen in der Stadt. 

Fach- und Teamleiter*in 

Städtische 

Kindertageseinrichtungen

Die Sozial- und Jugendbehörde, Fachbereich 
Kindertagesbetreuung, sucht Sie als Fach- und 
Teamleiter*in für die Abteilung Städtische 
Kindertageseinrichtungen zum 1. Juni 2023 in 
Voll- oder Teilzeit (Tandem). Die Stelle bietet je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
S 18 TVöD/Sozial- und Erziehungsdienst. Um den 
Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung zu 
erfüllen, wird die Stelle zu einem späteren 
Zeitpunkt dem Schul- und Sportamt zugeordnet 
werden. Der Arbeitsvertrag mit der Stadt Karlsruhe 
bleibt davon unberührt. 

Bewerbungsschluss: 14. April 2023

Kennziffer: 500.23.012

Feuerwehrbeamt*in 

Vorbeugender Brandschutz

Die Branddirektion sucht Sie als 
Feuerwehrbeamt*in im gehobenen 
feuerwehrtechnischen Dienst zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit. Die Stelle bietet je nach 
Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Besoldungsgruppe 
A 12 LBesOBW. 

Bewerbungsschluss: 23. April 2023

Kennziffer: 370.23.002

Sachgebietsleiter*in 

Abfallsammlung 

Entsorgungslogistik

Der Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe sucht 
Sie als Sachgebietsleiter*in Abfallsammlung in der 
Entsorgungslogistik zum 1. August 2023 in Voll- 
oder Teilzeit (Tandem). Die Stelle bietet je nach 
Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
12 TVöD beziehungsweise Besoldungsgruppe 
A 13g LBesOBW. 

Bewerbungsschluss: 21. April 2023

Kennziffer: 700.23.015

Innenrevisor*in

Die Stadtkämmerei sucht Sie als Innenrevisor*in 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder 
Teilzeit (Tandem). Die Stelle bietet je nach 
Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
10 TVöD beziehungsweise Besoldungsgruppe 
A 11 LBesOBW. 

Bewerbungsschluss: 14. April 2023

Kennziffer: 200.23.007a

Pädagogische*r  
Fachberater*in 
Ganztagsgrundschulen

Der Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe sucht Sie 
als pädagogische*n Fachberater*in zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (50 Prozent). 
An unseren sechs Kooperationsschulen arbeiten 
engagierte Teams von insgesamt 43 pädagogischen 
Fachkräften. Schule und Stadtjugendausschuss 
setzen dabei in einer Bildungspartnerschaft ihren 
jeweils eigenständigen Bildungsauftrag um. Die 
Stelle bietet je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung Entwicklungsmöglichkeiten bis 
Entgeltgruppe 11 TVöD 

Bewerbungsschluss: 21. April 2023

Kennziffer: 501.23.006

Sachbearbeiter*in 
Sanierungsverfahren

Das Liegenschaftsamt sucht Sie als 
Sachbearbeiter*in zur Abwicklung des 
Sanierungsverfahrens „Innenstadt Ost“ zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit 
(Tandem). Die Stelle ist zunächst bis zum 30. Juni 
2024 befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird 
angestrebt. Die Stelle bietet je nach Qualifikation 
und Berufserfahrung Entwicklungsmöglichkeiten 
bis Entgeltgruppe 11 TVöD. 

Bewerbungsschluss: 16. April 2023

Kennziffer: 620.23.006

Koordinator*in 
bürgerschaftliches 
Engagement im Stadtgrün

Das Gartenbauamt, Abteilung Grünflächenpflege 
Sonderbezirke, sucht Sie als Sachbearbeiter*in für 
das Sachgebiet Baumschutzsatzung und 
bürgerschaftliches Engagement zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer des 
Beschäftigungsverbotes, des Mutterschutzes und 
der sich voraussichtlich anschließenden Elternzeit 
einer Mitarbeiterin in Voll- oder Teilzeit (Tandem). 
Die Stelle bietet je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung Entwicklungsmöglichkeiten bis 
Entgeltgruppe 11 TVöD. 

Bewerbungsschluss: 14. April 2023

Kennziffer: 670.23.007

Abfallpädagog*in

Der Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe sucht 
Sie als Abfallpädagog*in für die Stabsstelle 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Kundenkontaktmanagement zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Teilzeit (50 Prozent). Die Stelle bietet 
je nach Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
10 TVöD. 

Bewerbungsschluss: 21. April 2023

Kennziffer: 700.23.011

Sachbearbeiter*innen 
Forderungsmanagement 
Geschäftspartner

Die Stadtkämmerei, Abteilung Kasse, sucht Sie als 
Sachbearbeiter*in zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Voll- oder Teilzeit (Tandem). Die Stellen bieten je 

nach Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
9c TVöD beziehungsweise Besoldungsgruppe 
A 10g LBesOBW.  

Bewerbungsschluss: 21. April 2023

Kennziffer: 200.23.008

Assistenz der Amtsleitung

Das Hauptamt sucht Sie als Assistenz der 
Amtsleitung zum nächstmöglichen Termin in 
Voll- oder Teilzeit (Tandem). Die Stelle bietet je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
9a TVöD. 

Bewerbungsschluss: 10. April 2023

Kennziffer: 100.23.002

Sachbearbeiter*innen 
Forderungsmanagement 
Ordnungswidrigkeiten

Die Stadtkämmerei, Abteilung Kasse, sucht Sie als 
Sachbearbeiter*in zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Voll- oder Teilzeit (Tandem). Die Stellen bieten je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
8 TVöD beziehungsweise Besoldungsgruppe 
A 8 LBesOBW. 

Bewerbungsschluss: 21. April 2023

Kennziffer: 200.23.009

Assistent*in 
Gleichstellungsbeauftragte

Das Büro der Gleichstellungsbeauftragten sucht Sie 
als Assistent*in zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Teilzeit (50 Prozent). Die Stelle bietet je nach 
Qualifikation und Berufserfahrung 
Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe 
7 TVöD. 

Bewerbungsschluss: 23. April 2023

Kennziffer: 300.23.001a

Zoo-Tierpfleger*in 
Revier Huftiere/ 
Afrikasavanne

Der Zoo Karlsruhe sucht Sie als Zoo-Tierpfleger*in 
für das Revier Huftiere zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit (ganze Tage). Die 
Stelle bietet je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung Entwicklungsmöglichkeiten bis 
Entgeltgruppe 6 TVöD. Das Huftier-Revier befindet 
sich mit seiner Afrikaanlage derzeit im Umbau und 
soll bis Mitte des Jahres 2023 in Betrieb gehen. Es 
wird eine Gemeinschaftsanlage mit einem 
Bauvolumen von etwa acht Millionen Euro 
entstehen, auf der Giraffen, Säbelantilopen, Zebras, 
Strauße und andere afrikanische Huftier- und 
Vogelarten gehalten werden. Außerdem gehören 
eine Graupapageien- und Textorwebervoliere sowie 
eine Erdmännchenanlage zum Revier. 

Bewerbungsschluss: 14. April 2023

Kennziffer: 680.23.006

Form der öffentlichen Bekanntmachungen
Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe hat am 22. Juni 2021 beschlossen, dass die 
öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Karlsruhe ab dem 1. August 2021 durch 
Bereitstellung im Internet erfolgen. Die öffentlichen Bekanntmachungen werden 
auf der Internetseite der Stadt Karlsruhe www.karlsruhe.de im Bereich „Amtliche 
Bekanntmachungen“ vorgenommen. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der 
Bereitstellung im Internet.

Der Wortlaut der Bekanntmachungen kann während der Sprechzeiten an der Pforte 
im Rathaus am Marktplatz, Karl-Friedrich-Straße 10, 76133 Karlsruhe kostenlos ein-
gesehen werden. Dieser kann gegen Kostenerstattung als Ausdruck zur Verfügung 
gestellt und unter Angabe der Bezugsadresse zugesandt werden.

Die öffentlichen Bekanntmachungen werden zusätzlich zu Informationszwecken im 
Amtsblatt der Stadt Karlsruhe abgedruckt. Bitte beachten Sie, dass der Zeitpunkt 
der Veröffentlichung im Amtsblatt vom Tag der Bereitstellung abweichen kann. Die 
öffentlichen Bekanntmachungen zu Auslegungsbeschlüssen von Bauleitplänen 
 erfolgen auch weiterhin im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe.

Am Dienstag tagt der Gemeinderat

Unter Vorsitz von Oberbürger-
meister Dr. Frank Mentrup treffen 
sich die Mitglieder des Gemein-
derates zu ihrer nächsten öffentli-
chen Sitzung am Dienstag, 
28. März, um 15:30 Uhr im Bür-
gersaal des Rathauses am Markt-
platz.

Folgende Punkte stehen auf der 
Tagesordnung:

 1. Berufung sachkundiger Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
in gemeinderätliche Aus-
schüsse und Gremien: Ände-
rung in der Zusammensetzung 
des Jugendhilfeausschusses 
(Vertretung der AKF, ordentli-
ches Mitglied)

 2. Berufung sachkundiger Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
in gemeinderätliche Aus-
schüsse und Gremien: Ände-
rung in der Zusammensetzung 
des Jugendhilfeausschusses 
(Vertretung der AKF, stellver-
tretendes Mitglied)

 3. Satzung zur Änderung der 
Satzung über Verkaufsoffene 
Sonntage 2021 bis 2023 in 
Karlsruhe

 4. Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept Karlsruhe 2040

 5. Regionsumfrage 2022

 6. Änderung Verwaltungspraxis 
gastronomische Sondernut-
zungen auf öffentlichen Park-
ständen

 7. Öffentlich-rechtliche Verein-
barung über den Bau und Be-
trieb der Erich Kästner-Schule

 8. Anpassung der Vertragsbe-
dingungen der Ergänzenden 
Betreuung im Rahmen der 
Verlässlichen Grundschule

 9. Fortführung des ganztägigen, 
flexiblen Betreuungsangebots 
an der Grundschule Viktor-
von-Scheffel-Schule

10. Otto-Hahn-Gymnasium: Pro-
filfach „Informatik, Mathema-
tik, Physik (IMP)“

11. Walter-Eucken-Schule, Moder-
nisierung (inkl. Photovoltaik-
anlage); Vergabe von Elekt-
ro-, Sicherheits- und 
Informationstechnischen An-
lagen

12. Ausübung des dinglichen 
Vorkaufsrechts an den Grund-
stücken Nr. 55329 mit 29 382 
m² Pforzheimer Straße 5, Will-
mar-Schwabe-Straße 4, Ge-
bäude- und Freifläche, Grund-
stück Nr. 56448 mit 32 764 m² 
Ottostraße 24, Gebäude- und 
Freifläche und Grundstück 
Nr. 56448/1 mit 16 018 m², Ot-
tostraße 22 c, Gebäude- und 
Freifläche, sowie Grundstück 
Nr. 45310/2 mit 2 073 m², 
Pfinzstraße, Gebäude- und 
Freifläche, jeweils Gemar-
kung Durlach

13. Abstimmungsvereinbarung 
nach § 22 Verpackungsgesetz 
mit den Betreibern Dualer 
Systeme (BDS) ab 2024

13.1. Neuabstimmung über TOP 
14 und 15 der Gemeinde-
ratssitzung vom 27. Juli 
2021 (Änderungen Wert-
stofftonne); Interfraktionel-
ler Antrag: FDP, CDU, KAL/
Die PARTEI, FW|FÜR

14. Förderung der ökologischen 
Landwirtschaft in Karlsruhe

14.1. Förderung der ökologischen 
Landwirtschaft in Karlsruhe; 
Änderungsantrag: CDU

14.2. Förderung der ökologischen 
Landwirtschaft in Karlsruhe; 
Interfraktioneller Ände-
rungsantrag: GRÜNE, SPD

Anträge

15. Karlsruher Modell – Baukos-
ten durch Innovation senken; 
Antrag: CDU

16. Dokumentation der Tiefbau-
arbeiten Platanen Kaiserstra-
ße/Vorabuntersuchungen vor 
weiteren Fällungen; Interfrak-
tioneller Antrag: DIE LINKE., 
FW|FÜR

Anträge, die im Ausschuss 
behandelt werden

17. Wohnen in der Innenstadt – 
Umsetzung eines Pilotpro-
jekts; Antrag: FDP

18. Streuobstwiesenkonzept wei-
terdenken; Antrag: CDU

19. Zukünftige Nutzung Tiefgara-
ge Friedrichsplatz; Antrag: 
KAL/Die PARTEI

20. Mindestens zwei Kandidaten 
bei der Besetzung von Stellen 
im Personalausschuss und im 
Gemeinderat; Antrag: AfD

21. Karlsruher Pass Besitzer*in-
nen reduzierten Zutritt zum 
ÖPNV ermöglichen; Antrag: 
DIE LINKE.

22. Hitzeinseln lokalisieren; Inter-
fraktioneller Antrag: GRÜNE, 
SPD

23. Digitale Sofortlösungen bei 
den Bürger*innenservices; 
Antrag: GRÜNE

24. Mehr Effizienz durch „Eigen-
betrieb Zoologischer Stadt-
garten“; Antrag: SPD

25. Einrichtung vorübergehender 
Parkflächen bei deren Wegfall 
infolge von Baumaßnahmen; 
Antrag: AfD

Anfragen

26. Dezentrale Stromversorgung 
mithilfe von Kleinwindrädern 
und Kleinwindturbinen; An-
frage: FDP

27. SSC-Dreifeld Sporthalle:

27.1. Sachstand der SSC-Drei-
feld-Sporthalle; Anfrage: 
SPD

27.2. Sachstand zur Dreifeld-
sporthalle für den SSC 
Karlsruhe; Anfrage: CDU

28. Zustand und Perspektiven des 
ehemaligen Naturbeckens im 
Rheinstrandbad Rappenwört; 
Anfrage: GRÜNE

29. Neugestaltung der Kaiserstra-
ße; Anfrage: FDP

30. Kinder- und Jugendzentrum 
Südstadt: Aktueller Stand 
Neubau; Anfrage: KAL/Die 
PARTEI

31. Evaluationsergebnisse zum 
Reallabor Karlstraße Nord; 
Anfrage: CDU

32. Stärkung der Fachkräfte an 
Kitas und Krippen; Anfrage: 
GRÜNE

33. Unbegrenzte Drosselung der 
Stromversorgung und An-
schlusspflicht für Wallboxen 
und PV-Anlagen; Anfrage: 
AfD

34. Bekanntgabe nicht-öffentlich 
gefasster Beschlüsse

35. Mitteilungen des Bürgermeis-
teramtes

Die Vorlagen zu den Tagesord-
nungspunkten sind im Internet 
unter www.karlsruhe.de/gemein-
derat zu finden. Hier informiert 
auch ein Liveticker über die Ab-
stimmungsergebnisse und den 
zeitlichen Verlauf der öffentli-
chen Beratungen. Der Liveticker 
bleibt jeweils bis zur nächsten 
Sitzung online.
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Änderungen unserer Fernwärmelieferbedingungen zum 1. April 2023

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der zugrundeliegenden und frei im Internet 
 zugänglichen Indizes für das Jahr 2022, passen die Stadtwerke Karlsruhe zum 1. April 
2023 Ihre Tarife für Fernwärme an.

Fernwärme Preisblatt der Stadtwerke Karlsruhe GmbH
für Altverträge geschlossen bis 31.12.2021

(gültig ab 1. April 2023)
netto brutto

1. Arbeitspreis Cent/kWh
 entspricht Euro/MWh

12,91
129,06

13,81
138,09

2. Leistungspreis Euro/kW und Jahr 33,17 35,49

3. Grundpreis Euro/Monat

 nach Zählergröße q
p
 0,6

  q
p
 1,5

  q
p
 2,5

  q
p
 3,5

  q
p
 6,0

  q
p
 10,0

  q
p
 15,0

  q
p
 25,0

  q
p
 40,0

  q
p
 60,0

  q
p
 150,0

7,53

15,05

20,72

22,63

24,48

26,39

30,15

33,28

35,82

41,49

47,11

8,06
16,10
22,17
24,21
26,19
28,24
32,26
35,61
38,33
44,39
50,41

Fernwärme Preisblatt der Stadtwerke Karlsruhe GmbH
für Neuverträge geschlossen ab 01.01.2022

(gültig ab 1. April 2023)
netto brutto

1. Arbeitspreis Cent/kWh
 Euro/MWh

13,11
131,08

14,03
140,26

2. Emmissionspreis Cent/kWh
 Euro/MWh

0,50
5,04

0,54
5,39

3. Leistungspreis Euro/kW und Jahr 47,72 51,06

3. Grundpreis Euro/Monat
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Die Endpreise brutto (gerundet) ergeben sich aus den Nettopreisen zuzüglich der 
 Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (zurzeit 7% Prozent). Sämtli-
che vorstehend ausgewiesenen Nettopreise enthalten Konzessionsabgabe in Höhe von 
 jeweils 15 %.
Die für die Preisbildung maßgeblichen Indizes sind auf der Internetseite der Stadtwerke 
unter www.stadtwerke-karlsruhe.de frei zugänglich. Bitte beachten Sie in diesem Zu-
sammenhang, dass die Anlage 3 (Preisanpassungsklauseln) insoweit angepasst und 
aktualisiert wird, als dass der Index für Erdgas bei Abgabe an Haushalte und der bei 
Abgabe an Kraftwerke sowie der Investitionsgüter- und Lohnindex vom Statistischen 
Bundesamt nicht mehr an der bisherigen Stelle veröffentlicht wird, sondern auf der 
Datenbank GENESIS Online. Die Preisanpassungsklausel selbst hat im Übrigen keine 
Veränderungen erfahren.
Die Allgemeinen Bedingungen zum Fernwärmeversorgungsvertrag, das Preisblatt zu 
den ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH zu der AVBFernwär-
meV sowie die Anlage 3 (Preisanpassungsklauseln) zum Fernwärmeversorgungsver-
trag werden wie folgt aktualisiert und gelten ab 01.04.2023 in der nachstehenden 
 Fassung:

Allgemeine Bedingungen  
zum  Fernwärmeversorgungsvertrag

1. Gegenstand des Vertrags
1.1 Die Stadtwerke stellen dem Kunden für das / die auf dem im Vertragsdeckblatt 

 genannten Grundstück gelegene(n) Gebäude Fernwärme aus dem Heizwassernetz 
der Stadtwerke bereit. Als Wärmeträger dient Heizwasser. Es steht im Eigentum der 
Stadtwerke und darf nicht entnommen werden. Gemäß § 150 Abs. 2 BGB gelten vom 
Kunden vorgenommene Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstige Änderun-
gen des Vertragsangebotes als neues Vertragsangebot. Daher kommt bei vom Kun-
den vorgenommenen Änderungen der vorgedruckten Vertragsbedingungen und / 
oder des von den Stadtwerken vorunterschriebenen Vertragsformulars ohne geson-
derte, ausdrückliche schriftliche Annahmeerklärung durch die Stadtwerke kein 
wirksamer Vertrag zustande.

1.2 Der Betrieb des Fernwärme-Heizwassernetzes, insbesondere Druck, Vor- und 
Rücklauftemperaturen, erfolgt nach den „Technischen Anschlussbedingungen 
Heizwasser für die Lieferung von Wärme aus dem Fernheiznetz der Stadtwerke 
Karlsruhe GmbH“ (TAB) in der jeweils gültigen Fassung.

1.3 Die mit der Fernwärme versorgten Anlagen des Kunden sind unter Berücksichti-
gung und Einhaltung der vorgenannten TAB zu planen, zu erstellen und zu betrei-
ben.

1.4 Der Gesamtwärmebedarf der Kundenanlage wird vom Kunden ermittelt: Dabei 
sind die anerkannten Regeln der Technik (z. B. für Raumheizung DIN EN 12831, für 
Trinkwassererwärmung DIN 4708, für Raumluftheizung DIN V 18599 etc.) sowie 
die TAB der Stadtwerke (Anlage 5 des Vertrags) zu beachten. Aus Netzgründen 
muss die gesamte vorzuhaltende Wärmeleistung mindestens 15 kW betragen. Der 
auf dem Deckblatt eingetragene Anschlusswert (maximale Wärmeleistung), wel-
chen die Stadtwerke an der Übergabestelle bereitzustellen haben, ist das Ergebnis 
der Ermittlung durch den Kunden. Der vom Kunden genannte Wert führt, bei der 
für Karlsruhe geltenden minimalen Normaußentemperaturen von – 12 °C und auf 
Basis der maximalen Netzvorlauftemperatur gemäß technischen Daten aus der TAB 
und der Soll-Rücklauftemperatur von 50 °C, zur Einstellung der entsprechenden 
maximalen Durchflussmenge an der Übergabestelle. Bei höheren Außentempera-
turen wird nur die Wärmeleistung entsprechend der gleitenden Netzvorlauftempe-
ratur gemäß TAB angehoben, d.h. sie verringert sich. Die Vertragspartner sind sich 
einig, dass eine Beratungspflicht der Stadtwerke im Hinblick auf die Festlegung 
des Wärmebedarfs nicht besteht.

1.5 Der Kunde hat die Möglichkeit, eine Anpassung der vertraglich vereinbarten Wär-
meleistung (Leistung) während der Vertragslaufzeit vorzunehmen. Die Anpassung 
der Leistung nach Satz 1 kann einmal jährlich mit einer Frist von vier Wochen zum 
Ende eines Kalendermonats erfolgen und bedarf keines Nachweises, sofern sich die 
Leistung nicht um mehr als 50 Prozent reduziert. Eine solche Änderung kann der 
Kunde in Textform bei den Stadtwerken beauftragen. Der Kunde kann eine Anpas-
sung der Leistung, die eine Reduktion um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur 
vertraglich vereinbarten Leistung darstellt, oder eine Kündigung des Versorgungs-
vertrages mit zweimonatiger Frist vornehmen, sofern er die Leistung durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien ersetzen will. Er hat zu belegen, dass erneuerbare 
Energien eingesetzt werden sollen.

1.6 Für zusätzliche unterjährige Änderungen der bereitzustellenden höchsten Wärme-
leistung, die nicht unter das einmal jährliche Anpassungsrecht nach Ziffer 1.5 fal-
len, ist Voraussetzung, dass der Kunde nachweist, welche dauerhaften Erweiterun-
gen oder Änderungen seiner Kundenanlage vorgenommen wurden. Das lediglich 
jahreszeitbedingte Verwenden / Nichtverwenden einzelner Verbrauchsgeräte oder 
Anlagenteile gilt dabei nicht als dauerhafte Änderung.

1.7 Der Kunde hat die Kosten für die Anpassung der vertraglich vereinbarten Wärme-
leistung nach Ziffer 1.5 i.V.m. § 3 AVBFernwärmeV und Ziff. 1.6 zu tragen. Die An-
passung der Wärmeleistung erfolgt, soweit dies im Rahmen der technischen Gren-
zen der Kundenanlage und der Hausanschlussleitung möglich ist, durch Änderung 
der Heizwasserdurchflussmenge an der Kundenanlage und wird dem Kunden mit 
einem Kostenbeitrag von 200,00 Euro netto zzgl. Umsatzsteuer pro Umstellvorgang 
berechnet. Wird aufgrund der technischen Gegebenheiten vor Ort oder aus sonsti-
gen Gründen für die gewünschte Anpassung der Wärmeleistung ein Umbau der 
Wärmeübergabestation oder des Hausanschlusses erforderlich, trägt der Kunde die 
hierdurch entstehenden, bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
(§ 10 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 AVBFernwärmeV) individuell nach Aufwand. Die Stadtwerke 
werden in diesem Fall nach einem Vororttermin beim Kunden ein Angebot zur An-
passung der Wärmeleistung unterbreiten, nach dessen Beauftragung die Anpas-
sungsarbeiten durchgeführt werden.

1.8 Die Übergabestelle ist das Ende der Anschlussanlage der Stadtwerke (stadtwerke-
eigener Stationsteil) im Übergaberaum des Kunden. Die Anschlussanlage endet, 
soweit nicht anders vereinbart, unmittelbar vor der Fernwärmestation. Ferner sind 
in der Fernwärmestation eingebaute Heizwasser-Durchflussbegrenzer als auch 
Wärmezähler Eigentum der Stadtwerke.

2. Anschlussbetrag
 Der Kunde zahlt für die Erstellung des Fernwärme-Anschlusses einen Anschluss-

betrag, der sich in der Regel aus Baukostenzuschuss (für die der örtlichen Vertei-
lung dienenden Anlagen der Stadtwerke), Hausanschlusskosten und Kosten für den 
primärseitigen Anschluss der Fernwärmestation zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe zusammensetzt. Der genaue Anschlussbetrag ist im zu-
gehörigen Fernwärmeanschluss-Angebot oder Kostenvoranschlag aufgeführt und 
wird spätestens mit der Fertigstellung des Anschlusses fällig und dem Kunden in 
Rechnung gestellt. § 28 Abs. 3 AVBFernwärmeV bleibt unberührt.

3. Mitteilungspflicht des Kunden
 Der Kunde ist verpflichtet, den Stadtwerken Erweiterungen und Änderungen 

 seiner Anlage gemäß § 15 Abs. 2 AVBFernwärmeV unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen.

4. Preise und Abrechnung, Abrechnungsinformationen
4.1 Das für die Wärmeversorgung zu zahlende Entgelt setzt sich zusammen aus:

– einem Leistungspreis für die vereinbarte eingestellte Wärmeanschlussleistung 
eines Objekts in Kilowatt (kW)/Jahr

– einem Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge in Megawattstunden (1 MWh 
= 1.000 kWh)

– einem CO2-Emissionspreis für die im Rahmen der Beschaffung und Erzeugung 
aufgewendeten kostenpflichtigen CO2-Zertifikate

 Die Preise sind der jeweils gültigen Preisübersicht Fernwärme bzw. den öffentlich 
bekannt gegebenen Preisregelungen zu entnehmen. Sie ändern sich nach den 
 Formeln der als Anlage 3 beigefügten Preisänderungsklauseln.

4.2 Zur Ermittlung des Arbeitspreises verwenden die Stadtwerke einen Wärmezähler. 
Für die Messung, Ablesung und Abrechnung der gelieferten Wärmemenge wird ein 
Grundpreis erhoben. Seine Höhe richtet sich nach der benötigten Zählergröße. Er 
ist der jeweils gültigen Preisübersicht bzw. den öffentlich bekannt gegebenen 
Preisregelungen zu entnehmen und ändert sich gemäß der Formel der als Anlage 3 
beigefügten Preisänderungsklausel.

4.3 Die in Ziffer 4.1 und 4.2 genannten Preise werden grundsätzlich für einen Zeitraum 
von 12 Monaten abgerechnet. Die Stadtwerke erheben insoweit vom Kunden zu 
zahlende monatliche Abschlagszahlungen gemäß § 25 AVBFernwärmeV. Grund- 
und Leistungspreis sind unabhängig vom Wärmebezug oder der Einstellung der 
Wärmelieferung wegen Nichtzahlung gemäß § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV vom Be-
ginn der Leistungsbereitstellung nach Ziffer 6 dieses Vertrags zu zahlen. Abwei-
chend zu Satz 1 bieten die Stadtwerke an, die Preise auf Wunsch des Kunden auch 
monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich (unterjährige Abrechnung) auf der 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung (im Internet unter www.stadtwerke-
karlsruhe.de abrufbar) abzurechnen. Hierfür entstehen dem Kunden allerdings zu-
sätzliche Kosten, die der Preisübersicht der ergänzenden Bedingungen der Stadt-
werke Karlsruhe GmbH zu der AVBFernwärmeV entnommen werden können. 
Erfolgt innerhalb eines Jahres eine Erhöhung oder eine Absenkung des Anschluss-
wertes, wird die damit einhergehende Änderung des Leistungspreises ab dem 
 Ersten des auf die Leistungsänderung folgenden Monats berücksichtigt und in der 
Jahresabrechnung zu entsprechenden Anteilen abgerechnet.

4.4 Bei Lieferbeginn gemäß Deckblatt in der Zeit vom 1. bis 15. eines Monats wird der 
volle monatliche Teilbetrag des Leistungspreises sowie der volle Grundpreis für 
diesen Monat erhoben. Bei Lieferbeginn in der Zeit vom 16. bis zum Letzten eines 
Monats wird kein monatlicher Teilbetrag des Leistungspreises und kein Grundpreis 
für diesen Monat berechnet.

4.5 Zusätzlich zu den Abrechnungen übermitteln die Stadtwerke dem Kunden nach 
Maßgabe des § 4 FFVAV Abrechnungsinformationen inklusive Verbrauchsinforma-
tionen. Die Stadtwerke behalten sich eine Umstellung des Abrechnungsverfahrens 
in den Grenzen des § 4 FFVAV vor.

4.6 Zahlungen des Kunden werden auf die älteste Forderung verrechnet. Alternative 
Leistungsbestimmungen durch den Kunden werden ausgeschlossen.

5. Anpassung an geänderte Verhältnisse / Änderung der Vertragsbedingungen
5.1 Ändern sich die Art der von den Stadtwerken eingesetzten Brennstoffe, das Ver-

hältnis der Brennstoffe zueinander, die Verhältnisse auf dem Wärmemarkt oder die 
Kosten der Stadtwerke für die Fernwärmeversorgung derart, dass die Preisände-
rungsklauseln gemäß Anlage 3 einen Ausgleich der Kostensteigerungen oder -sen-
kungen nicht mehr ermöglichen, so können die Stadtwerke die Preisänderungs-
klauseln bzw. deren Faktoren entsprechend ändern. Die Änderung erfolgt durch 
Mitteilung in Textform an den Kunden. Die Stadtwerke werden dem Kunden die 
Änderungen nach vorstehendem Absatz mindestens 6 Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten einseiti-
gen Änderung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ab Zugang der 
Mitteilung außerordentlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform zu kündigen.

5.2 Die Stadtwerke sind berechtigt, die Bedingungen dieses Vertrags mit Ausnahme 
der Preisänderungsklausel (für diese gilt Ziffer 5.1) gemäß § 4 Abs. 2 AVBFernwär-
meV zu ändern, welcher lautet: „Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam.“

5.3 Sollten nach Vertragsabschluss Steuern, Abgaben oder sonstige öffentliche Aufla-
gen eingeführt oder geändert werden, die sich auf die Kosten der Stadtwerke, die 
Fernwärmeversorgung oder die Verhältnisse am Wärmemarkt auswirken, so sind 
die Stadtwerke berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen oder dem Kunden 
die Steuern oder Abgaben unmittelbar in Rechnung zu stellen. Bei einer Senkung 
oder dem Wegfall einer der oben genannten Belastungen sind die Stadtwerke zur 
unverzüglichen Weitergabe an den Kunden im Wege einer Preissenkung ver-
pflichtet.

6. Laufzeit des Vertrages
 Die Laufzeit des Vertrags beginnt mit der beiderseitigen Unterschrift und läuft zu-

nächst für 5 Jahre ab Lieferbeginn. Der voraussichtliche Lieferbeginn ergibt sich 
ebenfalls aus dem Deckblatt. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 2 Jahre, wenn 
er nicht spätestens 9 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Wenn der Kun-
de sein Grundstück während der ausdrücklich vereinbarten Vertragsdauer veräu-
ßert, ist er gemäß § 32 Abs. 4 S. 2 AVBFernwärmeV verpflichtet, seinem Rechts-
nachfolger den Eintritt in den Vertrag zur Fernwärmeversorgung aufzuerlegen.

7. Zutrittsrecht gemäß § 16 AVBFernwärmeV
7.1 Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt-

werke nach vorheriger Benachrichtigung den Zutritt zu seinem Grundstück und 
seinen Räumen, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und zur 
Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag und der AV-
BFernwärmeV, insbesondere zur Ablesung oder zur Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen, erforderlich ist. Dieses Zutrittsrecht wird hiermit ausdrücklich 
vereinbart. Bei Verweigerung des Zutrittsrechts liegt eine Zuwiderhandlung ge-
mäß § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV vor.

7.2 Wenn es aus den genannten Gründen erforderlich ist, die Räume eines Dritten zu 
betreten, ist der Kunde verpflichtet, dem Beauftragten der Stadtwerke hierzu die 
Möglichkeit zu verschaffen.

8. Haftung
8.1 Der Kunde ist berechtigt, die Wärme an seine Mieter weiterzuleiten. In diesen Fäl-

len ist er verpflichtet, im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, 
dass diese gegenüber den Stadtwerken aus unerlaubter Handlung oder Vertrag mit 
Schutzwirkung zu Gunsten Dritter keine weitergehenden Schadensersatzansprü-
che erheben können, als sie in § 6 AVBFernwärmeV vorgesehen sind. Gleiches gilt, 
wenn der Kunde mit besonderer Zustimmung der Stadtwerke berechtigt ist, die 
gelieferte Wärme an sonstige Dritte weiterzuleiten.

8.2 In den von § 6 AVBFernwärmeV nicht geregelten Fällen haften die Stadtwerke und 
ihre Erfüllungsgehilfen, soweit es auf ein Verschulden ankommt, wie folgt:
a) Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit haften die 

Stadtwerke nach den gesetzlichen Vorschriften.
b) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften die Stadtwer-

ke dem Grunde nach gemäß den gesetzlichen Vorschriften, bei einfacher Fahr-
lässigkeit jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei Vertragsschluss vorherseh-
baren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf.

 Soweit vorstehend und in § 6 AVBFernwärmeV nicht anders bestimmt, haften die 
Stadtwerke, soweit ein Verschulden vorausgesetzt wird, im Übrigen nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle einer von den Stadtwerken abgegebenen Garan-
tie oder im Rahmen gesetzlicher Haftung, für die kein Verschulden vorausgesetzt 
wird, haften die Stadtwerke nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.3 Ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen oder ein Kaufmann, so haften die Stadtwerke nicht für 
Sachschäden im Rahmen der Ersatzpflicht des § 2 HaftPflG.

8.4 Sofern sich die Abnahmestelle des Kunden im Fernwärmenetz der Netzeigentums-
gesellschaft Rheinstetten GmbH & Co KG (nachstehend: NEG) befindet, gelten die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen sowie die Haftungsbeschränkung aus § 6 
AVBFernwärmeV, soweit rechtlich zulässig, auch für etwaige Ansprüche des Kun-
den gegenüber der NEG als Eigentümerin des Fernwärmeversorgungsnetzes in 
Rheinstetten.

9. Wesentliche Vertragsbestandteile
a) „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 

(AVBFernwärmeV)“ vom 20. Juni 1980 BGBI. I, S. 742, und „ergänzende Bedin-
gungen der Stadtwerke Karlsruhe mit Preisübersicht“ (Anlage 1) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung

b) Preisübersicht Fernwärme in seiner jeweils gültigen Fassung (Anlage 2)
c) Preisänderungsklauseln in ihrer jeweils gültigen Fassung (Anlage 3)
d) „Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsverord-

nung vom 28. September 2021 (BGBI. I S. 4591)“, FFVAV) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung (Anlage 4)

e) Technische Anschlussbedingungen Heizwasser für die Lieferung von Wärme 
aus dem Fernheiznetz der Stadtwerke Karlsruhe (Technische Anschlussbedin-
gungen im Sinne § 17 AVBFernwärmeV) in ihrer jeweils gültigen Fassung (An-
lage 5)

f) Angebot der Stadtwerke zum Fernwärmeanschluss in der zuletzt abgegebenen 
Form (Anlage 6; nur bei Neuanschlüssen)

10. Schlussbestimmungen
10.1 Sollte eine der in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen unwirksam sein oder 

werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gel-
ten, die, soweit rechtlich nur möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertrags-
schließenden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck des Vertrags gewollt haben 
würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

10.2 Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeder Partner erhält eine Ausfertigung.

11. Datenschutz

11.1 Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter Verantwortliche Stelle ist die 
Stadtwerke Karlsruhe GmbH, 76127 Karlsruhe, Fax-Nr. 0721 599-2519, E-Mail: kun-
denservice@stadtwerkekarlsruhe. de. Der Kunde erreicht deren Datenschutzbeauf-
tragten postalisch unter der Anschrift Stadtwerke Karlsruhe GmbH, 76127 Karls-
ruhe oder per E-Mail unter: datenschutz@stadtwerke-karlsruhe.de.

11.2 Kundendaten

 Die Stadtwerke verarbeiten im Rahmen der Energiebelieferung folgende Arten per-
sonenbezogener Daten: Kundenname, Adressdaten, Zählernummer, Angaben zum 
bisherigen Fernwärmebezug, Lieferbeginn und Lieferende, Telefonnummer, 
 E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Energieverbrauch / Ableseergebnisse, Zahlungs-
verhalten, Identifikationsnummer der Markt- und Messlokation. Sofern als Zah-
lungsweise das SEPA-Lastschriftmandat gewählt wurde, erheben wir folgende wei-
tere Angaben, um den Lastschrifteinzug durchzuführen sowie Gutschriften 
erstatten zu können: Name des / der Kontoinhaber/s, Adressdaten des / der Konto-
inhaber/s, Kreditinstitut, IBAN.

11.3 Datenverwendung

 Die den Kunden betreffenden personenbezogenen Daten werden zu folgenden 
Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

– Erfüllung des Energieliefervertrags inklusive Abrechnung und / oder Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO.

– Zur Ermittlung von Bonitäts- und Zahlungsausfallrisiken im Austausch mit Aus-
kunfteien auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO, insbesondere unter 
den Voraussetzungen des § 31 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Verar-
beitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO dürfen nur erfol-
gen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Stadtwerke oder Drit-
ter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen.

– Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
Energieliefervertrags mit dem Kunden auf Grundlage von § 31 des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG).

– Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f 
DS-GVO bzw. auf Grundlage einer ggf. erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 
Buchst. a DS-GVO. Eine Werbeeinwilligung kann der Kunde jederzeit gem. Art. 
7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen.

– Wahrung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. 
§ 257 HGB, § 147 AO) sowie sonstiger rechtlicher Verpflichtungen auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO.

11.4 Offenlegung der Daten

 Eine Offenlegung der Daten des Kunden erfolgt ausschließlich im Rahmen der un-
ter 11.3 genannten Zwecke gegenüber folgenden Empfängern beziehungsweise 
Kategorien von Empfängern: die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH als 
Dienstleister, IT-Dienstleister sowie Call-Dienstleister, Wirtschaftsauskunfteien 
und andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzli-
che Verpflichtung oder Berechtigung besteht.

11.5 Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer

 Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten des Kunden an Dienstleister in 
Drittländer erfolgt unter Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus un-
ter folgenden Voraussetzungen: Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Er-
laubnisse gemäß der Art. 44 ff. DSGVO, z. B. auf Grundlage von Standardvertrags-
klauseln. Muster der Standardvertragsklauseln können hier abgerufen werden:   
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-
data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

11.6 Datenspeicherung

 Personenbezogene Daten werden zu den unter 11.3 genannten Zwecken solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke 
der Direktwerbung und der Marktforschung werden personenbezogene Daten des 
Kunden solange gespeichert und verwendet, wie ein überwiegendes rechtliches 
Interesse der Stadtwerke an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jah-
ren über das Vertragsende hinaus.

11.7 Rechte des Kunden bezüglich personenbezogener Daten

 Der Kunde hat den Stadtwerken gegenüber nach der DS-GVO folgende Rechte hin-
sichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

– Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogene Daten (Art. 15 
DS-GVO),

– Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehler-
haft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),

– Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verar-
beitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie 
Ihre Einwilligung widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 
Buchst. a bis d DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-
GVO),

– Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

– Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Recht-
mäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO)

– Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Diese ist der 
Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg, Postfach 102932, 70025 
Stuttgart.

Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DS-GVO

Der Kunde kann den Stadtwerken gegenüber jederzeit der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und / oder der Marktfor-
schung ohne Angaben von Gründen widersprechen. Die Stadtwerke werden die 
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die 
Zwecke der Direktwerbung und / oder Marktforschung verarbeiten und die Daten 
löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Er-
füllung des Energieliefervertrags) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die die Stadtwerke auf ein berechtigtes Interesse i. 
S. d. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO stützen, kann der Kunde den Stadtwerken ge-
genüber aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit 
unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Die Stadtwerke werden die personen-
bezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 
die Stadtwerke können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
gegenüber den Interessen, Rechten und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Karlsruhe GmbH, 76127 Karlsruhe 
oder per Fax an die Fax-Nr. 0721 599-2519 oder per E-Mail an: kundenservice@
stadtwerke-karlsruhe.de.

Widerrufsbelehrung für Verbraucher: Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Stadtwerke Karlsruhe GmbH, 76127 Karlsruhe, 
Tel.-Nr. 0721 599-2255, Fax-Nr. 0721 599-2519, 
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-karlsruhe.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-
senden.

1. Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-
chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, ab dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Fernwär-
me während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorge-
sehenen Dienstleistungen entspricht.
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Verordnung für die Versorgung mit Fernwärme
Allgemeine und ergänzende Bedingungen mit Preisblatt

Preisblatt zu den ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH zu der 
AVBFernwärmeV

Gültig ab 1. April 2023 

A  Baukostenzuschuss  
(Ziff. 2 der ergänzenden Bedingungen)

netto 
Euro

brutto 
Euro

1.  Gemäß Abschnitt 2.2 der ergänzenden Bedingungen
Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die 
für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Vertei-
lungsanlagen erforderlich sind (Umlagerechnung).

2. Gemäß Abschnitt 2.4 der ergänzenden Bedingungen
Der Baukostenzuschuss für Anschlüsse an bestehende Ver-
teilungsanlagen errechnet sich wie folgt:
Für Kunden-Neuanlagen je bereitzustehende kW Wärme-
leistung.

50,00 53,50

Für Kunden-Umstellanlagen je bereitzustellende kW Wär-
meleistung

25,00 26,75

B  Hausanschlusskosten  
(gemäß Ziffer 3 der ergänzenden Bedingungen)

Für die Erstellung des Hausanschlusses erhält der Kunde von den Stadtwerken ein 
gesondertes Angebot zu den bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen 
Kosten. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

C  Kosten bei Anpassung des Anschlusswertes

netto 
Euro

brutto 
Euro

1. Anpassung der Durchflussmenge
200,00 214,00

2. Anpassung der Wärmeleistung in Verbindung mit erforder-
lichem Umbau 

individuell

D  Kosten bei Zahlungsverzug

Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH berechnet im Falle von Zahlungsverzug gem. Zif-
fer 8 der ergänzenden Bedingungen zurzeit folgende Kosten:

netto 
Euro

brutto 
Euro

1.  Mahnkosten für jeden Mahnbrief  2,001

2.  Kosten*

2.1  für jeden durch die Stadtwerke Karlsruhe GmbH veranlass-
ten Einsatz eines Außendienstmitarbeiters oder eines be-
auftragten Dritten innerhalb der üblichen Arbeitszeit

2.2  für den Einzug einer Forderung

2.3  für die Unterbrechung der Versorgung oder aufgrund 
sonstiger Veranlassung

2.4  für jede Zähleröffnung

2.5  für jede Zählerdemontage

2.6  für jede Zählerneusetzung nach Demontage

2.7  für jeden Einsatz eines Außendienstmitarbeiters / Be-
auftragten der Stadtwerke Karlsruhe GmbH außerhalb 
der üblichen Arbeitszeit

2.8  für die Rücknahme des Auftrags zur Einstellung der Ver-
sorgung

 
35,001

 
35,001

 
45,001

45,00

45,001

45,00

 
95,00

5,001

 

 

 

53,55

53,55

 
113,05

3.  für jeden Einsatz eines Beauftragten der Stadtwerke 
Karlsruhe GmbH außerhalb der üblichen Arbeitszeit auf 
Veranlassung des Kunden

nach Aufwand

Für Aufwendungen, die durch die Nichteinlösung von Kundenschecks oder Rücklast-
schriften entstehen, werden die von den Geldinstituten ggf. erhobenen Beträge in 
Rechnung gestellt.

* Die Stadtwerke Karlsruhe GmbH behält  sich vor, nach Aufwand abzurechnen.

E  Kosten bei unterjähriger Abrechnung  
(gemäß Ziffer 7 der ergänzenden Bedingungen)

Je unterjähriger Abrechnung 15,00 17,85

F Umsatzsteuer

Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetz-
lichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. Derzeit gilt für 
die Buchstaben A bis C ein reduzierter Steuersatz von 7%, für die Buchstaben D und E 
gelten 19%.

Die mit „1“ gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der  Umsatzsteuer.

Preisänderungsklauseln Fernwärme
Klauseln zur Änderung der Fernwärmepreise gemäß § 24 Abs. 4 der „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwär-
meV)
1. Die Stadtwerke passen den Leistungspreis, den Grundpreis und den Arbeitspreis 

sowie den Emissionspreis nach folgenden Bestimmungen und Formeln an:
1.1 Der Arbeitspreis ist

– zu 15 % fix
– zu 20 % an den Verbrauchererdgaspreisindex (VEG)
– zu 10 % an den Index für Erdgasbelieferung an Kraftwerken (EGK)
– zu 10 % an die Veränderung des Strompreises (SQ)
– zu 15 % an den Jahresdurchschnittsstrompreis (SEPD)
– zu 15 % an den Investitionsgüterindex (IG)
– zu 15 % an den Lohnindex (L)
gebunden.

Er ändert sich nach folgender Formel:

AP = AP
0
 x (0,15 + 0,2 VEG/VEG0 + 0,1 EGK/EGK0 + 0,1 SQ1-4/SQ1-40 + 0,15 SEPD/

SEPD0 + 0,15 IG/IG0 + 0,15 L/L0)

Hierbei bedeuten:

AP Arbeitspreis bei voller Ausschöpfung der Preisänderungsklausel

AP0 Basis-Arbeitspreis: 50,07 €/MWh (inkl. Konzessionsabgabe in Höhe von 
15 %)

VEG Index des Erdgases bei Abgabe an Haushalte aus GENESIS-Onlineda-
tenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_GP2009 
(ausgewählte 9-Steller)_GP09-352221100; 2015 = 100

VEG0 Basis-Index des Erdgases bei Abgabe an Haushalte: 97,7 aus GENESIS-
Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_
GP2009 (ausgewählte 9-Steller)_Jahr 2020_GP09-352221100; 2015 = 
100

EGK Index des Erdgases bei Abgabe an Kraftwerke aus GENESIS-Onlineda-
tenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_GP2009 
(ausgewählte 9-Steller)_GP09-352224100; 2015 = 100

EGK0 Basis-Index des Erdgases bei Abgabe an Kraftwerke: 68,5 aus GENESIS-
Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_
GP2009 (ausgewählte 9-Steller)_Jahr 2020_GP09-352224100; 2015 = 
100

SQ1-4 fixierter Strombeschaffungspreis Phelix-Base-Future an der EEX für die 
Quartale 1 und 4 des Folgejahres

SQ1-40 50,00 €/MWh, Basisstrombeschaffungspreis Phelix-Base-Year-Future 
an der EEX, Referenzpreis gemäß Bezugsvertrag EnBW RDK8

SEPD Durchschnittsnotierung des dem Anpassungsjahr vorausgegangenen 
Kalenderjahres aus den von der EEX (Phelix Day Base) veröffentlichten 
QuartalsStrompreisen gemäß KWK-Gesetz, jedoch mindestens 46,00 €/
MWh, max. 65,00 €/MWh

SEPD0 50,79 €/MWh, gemittelter Jahresbase 2006 gemäß Bezugsvertrag 
MiRO

IG Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten aus GENESIS-
Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_
GP2009 (Sonderpositionen)_GP-X002; 2015 = 100

IG0 Basis-Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten: 105,7 
aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 
61241-0004_GP2009 (Sonderpositionen)_Jahr 2020_GP-X002; 2015 = 
100

L Vorjahres Index der Tarifstundenverdienste in der Energie- und Was-
serversorgung aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bun-
desamtes Statistik 62221-0002_WZ2008 (ausgewählte Positionen)_
WZ08-D-06; 2015 = 100

L0
Vorjahres Index der Tarifstundenverdienste in der Energie- und Was-
serversorgung: 111,5 aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen 
Bundesamtes Statistik 62221-0002_WZ2008 (ausgewählte Positionen)_
Jahr 2020_WZ08-D-06; 2015 = 100

1.2 Der Emissionspreis ist

 an die turnusmäßig festgestellten unternehmensindividuellen Kosten gebunden.

 Er ändert sich nach folgender Formel:

 EP = EFVU × (1 - Z) × CO2 × 1/10.000

Hierbei bedeuten:

EP aktuell geltender Emissionspreis gemäß Preisänderungsklausel in ct/
kWh

EFVU aktuell offiziell zertifizierter Wert der unternehmensindividuellen 
Emissionen für die Erzeugung von Wärme = 78 g CO2/kWh

Z Anteil der kostenfrei zugeteilten CO2-Zertifikate entsprechend Zutei-
lungsregelungen der 4. Handelsperiode = 30 % (0,3)

CO2
Kalenderjahres-Durchschnittspreis der Spotpreise für EUA Futures ge-
mäß Emission Spot Primary Market Auction Report der EEX, Leipzig des 
der Preisanpassung vorangegangenen Kalenderjahres = 80,18 €/t CO2 
für das Jahr 2022

1/10.000 Umrechnungsfaktor

Auf den errechneten Emissionspreis ist neben der Umsatzsteuer auch die Konzes-
sionsabgabe in Höhe von 15 % zu addieren.

1.3 Der Leistungspreis ist

 – zu 10 % fix

 – zu 50 % an den Investitionsgüterindex (IG)

 – zu 40 % an den Lohnindex (L)

gebunden.

Er ändert sich nach folgender Formel:

LP = LP0 × (0,1 + 0,5 IG/IG0 + 0,4 L/L0)

Hierbei bedeuten:

LP Leistungspreis bei voller Ausschöpfung der Preisänderungsklausel

LP0 Basis-Leistungspreis: 45,02 €/kW (inkl. Kozessionsabgabe in Höhe von 
15 %)

IG Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten aus GENESIS-
Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_
GP2009 (Sonderpositionen)_GP-X002; 2015 = 100

IG0
Basis-Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten: 105,7 
aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 
61241-0004_GP2009 (Sonderpositionen)_Jahr 2020_GP-X002; 2015 = 
100

L Vorjahres Index der Tarifstundenverdienste in der Energie- und Was-
serversorgung aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bun-
desamtes Statistik 62221-0002_WZ2008 (ausgewählte Positionen)_
WZ08-D-06; 2015 = 100

L0
Vorjahres Index der Tarifstundenverdienste in der Energie- und Was-
serversorgung: 111,5 aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen 
Bundesamtes Statistik 62221-0002_WZ2008 (ausgewählte Positionen)_
Jahr 2020_WZ08-D-06; 2015 = 100

1.4 Der Grundpreis ist

– zu 10 % fix

– zu 50 % an den Investitionsgüterindex (IG)

– zu 40 % an den Lohnindex (L)

gebunden.

Er ändert sich nach folgender Formel:

GP = GP0 × (0,1 + 0,5 IG/IG0 + 0,4 L/L0)

Hierbei bedeuten:

GP Grundpreis bei voller Ausschöpfung der Preisänderungsklausel

GP0 Basis-Grundpreis für Zählergröße (jeweils inkl. Konzessionsabgabe in 
Höhe von 15 %):

qp   0,6  85,20 €

qp   1,5 170,40 €

qp   2,5 234,60 €

qp   3,5 256,20 €

qp   6,0 277,20 €

qp  10,0 298,80 €

qp  15,0 341,40 €

qp  25,0 376,80 €

qp  40,0 405,60 €

qp  60,0 496,80 €

qp 150,0 533,40 €

IG Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten aus GENESIS-
Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes Statistik 61241-0004_
GP2009 (Sonderpositionen)_GP-X002; 2015 = 100

IG0
Basis-Index der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten: 105,7 
aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bundesamtes 
Statistik 61241-0004_GP2009 (Sonderpositionen)_Jahr 2020_GP-X002; 
2015 = 100

L Vorjahres Index der Tarifstundenverdienste in der Energie- und Was-
serversorgung aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen Bun-
desamtes Statistik 62221-0002_WZ2008 (ausgewählte Positionen)_
WZ08-D-06; 2015 = 100

L0
Vorjahres Index der Tarifstundenverdienste in der Energie- und Was-
serversorgung: 111,5 aus GENESIS-Onlinedatenbank des statistischen 
Bundesamtes 
Statistik 62221-0002_WZ2008 (ausgewählte Positionen)_Jahr 2020_
WZ08-D-06; 2015 = 100

1.5 Die Indizes für Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten, der Tarifstundenver-
dienste in der Energie- und Wasserversorgung und für Erdgas können der GENE-
SIS-Onlinedatenbank des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden entnommen wer-
den. Die Onlinedatenbank kann unter dem Link https://www-genesis.destatis.de/
genesis/online aufgerufen werden. Sollten sie nicht mehr veröffentlicht werden, so 
treten an deren Stelle die diesen Preisen entsprechenden veröffentlichten Preise. 
Gleiches gilt, wenn die Veröffentlichung nicht mehr durch das Statistische Bundes-
amt Wiesbaden erfolgt. Der gemittelte Strompreis gemäß KWK-Gesetz, veröffent-
licht von der Strombörse EEX sowie alle übrigen, zuvor genannten Daten können 
auf der Homepage der Stadtwerke unter https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/de/
pk/fernwaerme-index-und-berechnungswerte.php eingesehen werden. Den 
Durchschnitts-Emissionswert sowie die einzelnen Jahresmengen der Stadtwerke 
Karlsruhe kann der Kunde auf der oben genannten Internetseite einsehen. Bei ei-
ner Neuzertifizierung wird der dann aktuelle Wert ebendort veröffentlicht und der 
Kunde im Rahmen der jährlichen Preismaßnahmen informiert.

2. Preisänderungen in Anwendung der Preisänderungsklauseln werden jeweils zum 
1. April eines jeden Jahres vorgenommen. Hierbei werden jeweils für die Klausel-
werte IG, VEG, EGK und L die veröffentlichten Kalenderjahres-Durchschnittsindi-
zes des dem Anpassungsjahr vorausgegangenen Jahres und für den Klauselwert 
SQ1-4 der Strombeschaffungspreise aus den Quartalen 1 und 4 des Folgejahres so-
wie für den Klauselwert SEPD der Kalenderjahres-Durchschnittsstrompreis des 
dem Anpassungsjahr vorausgegangenen Jahres zugrunde gelegt.

2.1 Führt die Änderung zu einer Preissenkung gegenüber dem jeweils bestehenden 
Preis zu Gunsten des Kunden, so sind die Stadtwerke verpflichtet, die Preissenkung 
in vollem Umfang durchzuführen.

2.2 Führt die Änderung zu einer Preiserhöhung gegenüber dem jeweils bestehenden 
Preis zu Lasten des Kunden, so sind die Stadtwerke nicht verpflichtet, die Möglich-
keit zur Preiserhöhung vollständig auszuschöpfen. Machen die Stadtwerke bei ei-
nem Änderungstermin von den Möglichkeiten einer Preiserhöhung nicht oder nur 
teilweise Gebrauch, so behalten sie sich eine spätere Ausschöpfung des Preisände-
rungsrechts für die Zeitdauer von drei Jahren vor. Der Dreijahreszeitraum beginnt 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Stadtwerke von einer Möglichkeit der 
Preiserhöhung erstmals nicht oder nur teilweise Gebrauch gemacht haben. Das 
Recht der Stadtwerke zur Erhöhung der Preise bzw. die Pflicht zur Senkung der 
Preise zu späteren Änderungsterminen wegen etwaiger erneuter Änderungen der 
Preisindizes bleibt hiervon unberührt.

Bei Rückfragen rufen Sie uns einfach an unter Telefon 0721 / 599 - 2255 oder schauen 
Sie auf unserer Internetseite vorbei. Wir sind gerne für Sie da.

Energiepreisbremsen: Hinweis für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Karlsruhe

Am 1. März 2023 sind die vom Gesetzgeber beschlossenen Preisbremsen für Strom und 
Erdgas in Kraft getreten, wodurch Kundinnen und Kunden deutlich entlastet werden. 
Auch die Preisbremse für Wärme wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben be-
rücksichtigt. Sie müssen nicht aktiv werden. Ihre Entlastungsbeträge werden in vollem 
Umfang gemäß den gesetzlichen Vorgaben angerechnet bzw. gutgeschrieben.

Bebauungsplan liegt aus
Bebauungsplan „Östlich Esslinger Straße zwischen Heidenheimer Straße und Ludwigs-

burger Straße und Teilbereich Heidenheimer Straße“, Karlsruhe-Grünwettersbach

Der Bebauungsplan „Östlich Esslinger 
Straße zwischen Heidenheimer Straße und 
Ludwigsburger Straße und Teilbereich 
 Heidenheimer Straße“ mit planungsrecht-
lichen Festsetzungen gemäß § 9 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) und örtlichen 
 Bauvorschriften gemäß § 74 der Landes-
bauordnung (LBO) wurde unter Beteili-
gung der Behörden und Stellen, deren Inte-
ressen als Träger öffentlicher Belange 
berührt sind, vom Stadtplanungsamt aus-
gearbeitet. 

Mit der Planung wird die Errichtung eines 
neuen Wohnquartiers mit einer Mischung 
verschiedener Wohnformen sowie einer 
Kindertagesstätte auf bisher überwiegend 
landwirtschaftlich, teilweise auch sportlich 
genutzten Flächen am nordöstlichen Orts-
rand von Grünwettersbach angestrebt. 

Der Bebauungsplan erstreckt sich mit sei-
nem künftigen Geltungsbereich über den 
in obiger Abbildung dargestellten Bereich. 
Neben den eigentlichen Baubereichen ent-
lang der Esslinger und Heidenheimer Stra-
ße werden weitere Flächen für Ausgleichs-
maßnahmen im näheren und weiteren 
Umfeld, insbesondere in den Gewannen 
Waisengarten und Im Kloth einbezogen. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB auf-
gestellt. Von einer Umweltprüfung im Sin-
ne von § 2 Abs. 4 BauGB wurde in 
Anwendung von § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
abgesehen.

Es gilt der Bebauungsplanentwurf vom 
30. April 2021 in der Fassung vom 15. Feb-
ruar 2023. Dieser liegt zusammen mit der 
beigefügten Begründung aufgrund des 
vom Gemeinderat gefassten Beschlusses 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 74 Abs. 7 
LBO in der Zeit vom

3. April bis einschließlich 12. Mai 2023

während der Dienststunden beim Stadtpla-
nungsamt in Karlsruhe, Kaiserallee 4, 
2. OG, Raum 245, zur allgemeinen Einsicht 
für die Öffentlichkeit aus. Für die Einsicht-
nahme wird eine vorherige terminliche Ab-
sprache mit den Mitarbeitenden des Stadt-
planungsamtes unter der Telefonnummer 
0721 133 6151 oder per E-Mail: planverfah-
ren@stpla.karlsruhe.de empfohlen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
die ausgelegten Unterlagen auf der Inter-
netseite der Stadt Karlsruhe unter: 

www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/
stadtplanung/bebauungsplanung/bpl-
oestl-esslinger-str-zw-heidenheimer-str-u-
ludwigsburger-str-u-teilb-heidenheimer-
str

einzusehen.

Zur Erleichterung der Information der Bür-
gerinnen und Bürger kann der Bebauungs-
planentwurf während des genannten Zeit-
raumes auch bei der Ortsverwaltung 
Wettersbach, Am Wetterbach 40, 76228 
Karlsruhe, 1. OG, Zimmer 22 eingesehen 
werden.

Als verfügbare Umweltinformationen lie-
gen für diese Planung nachfolgende Gut-
achten vor:

– Naturschutzfachlicher Beitrag (Mailän-
der Consult, 2022) mit Aussagen u.a. zu 
Eingriffen in die Schutzgüter Boden, 
Wasser (insbesondere Grundwasser und 
Entwässerungsgräben der Autobahn), 
Klima und Luft, Fläche, Fauna (insbeson-
dere zur Betroffenheit artgeschützter 
Reptilien, Vögel und Fledermäuse) und 
Flora, Biotopverbund und Biologische 
Vielfalt (insbesondere Betroffenheit von 
Streuobstwiesen und Feldhecken als ge-
schützte Biotope), Landschaftsbild und 
Erholung

– Schalltechnische Untersuchung (Ingeni-
eurbüro Koehler&Leutwein, 2022) mit 
Aussagen zu Verkehrs-, Gewerbe-, 
Sportanlagen- und Freizeitlärm

– Abschlussbericht Energiekonzept Esslin-
ger Straße /Heidenheimer Straße (Team 
für Technik, 2021) mit Aussagen u.a. zur 
Wärme- und Stromversorgung des Quar-
tiers unter wirtschaftlichen sowie öko-
logischen und klimatischen Gesichts-
punkten

– Verkehrsuntersuchung (Stadtplanungs-
amt, 2021) mit Bestandsanalyse und 
 Verkehrsprognose

Darüber hinaus liegen umweltbezogene 
Stellungnahmen der anerkannten Natur-
schutzverbände (u.a. zum Flächenver-
brauch), der unteren Jagdbehörde (u.a. 
zum Vorkommen von dem Jagdrecht unter-
liegenden Arten) sowie der unteren Abfall- 
und Altlasten-, Bodenschutz-, Wasser-, 
 Immissionsschutz- und Naturschutzbehör-
de (mit Detailaussagen zur jeweiligen 
 umweltrechtlichen Bewertung der Pla-
nung) vor.

Stellungnahmen zu der beabsichtigten 
 Planung können innerhalb der Ausle-
gungsfrist bei der Stadt Karlsruhe – Zentra-
ler Juristischer Dienst –, Rathaus am Markt-
platz (Zimmer C 223), 76133 Karlsruhe 
(Fax: 0721 133 3009; E-Mail: zjd@karlsru-
he.de), vorgebracht werden. Im Falle einer 
Niederschrift ist eine vorherige Termin-
vereinbarung erforderlich (Telefon: 0721 
133 3015). Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Karlsruhe, 14. März 2023 
Zentraler Juristischer Dienst

Planungsausschuss tagt öffentlich

Die Mitglieder des Planungs-
ausschusses treffen sich am Don-
nerstag, 30. März, um 16:30 Uhr, 
unter Vorsitz von Bürgermeister 
Daniel Fluhrer, im Bürgersaal des 
Rathauses am Marktplatz zu ihrer 
nächsten öffentlichen Sitzung. 
Folgende Punkte stehen auf der 
Tagesordnung:

1. Marktplatz für die Zukunft mit 
Bäumen ausstatten; Ergän-
zungsantrag: FW|FÜR

2. Konzeptbeschluss: Markgräfli-
ches Palais – Umbau Karl-
Friedrich-Straße

3. Konzeptbeschluss: Bebauungs-
plan Straße an der Gießerei –
Planungsstand

4. Hubstraße Durlach – Fahrrad-
straße

5. Golfplatz Batzenhof – Ver-
kehrszählungen

Sitzung des Bauausschusses

Zur nächsten öffentlichen Sit-
zung trifft sich der Bauausschuss 
am Donnerstag, 30. März, um 16 
Uhr, unter Vorsitz von Bürger-
meister Daniel Fluhrer, im Bür-
gersaal des Rathauses am Markt-
platz. Folgende Punkte stehen 
auf der Tagesordnung:

1. Europahalle Karlsruhe, Sanie-
rung; Prallwand Holz und Textil

2. Markgrafen-Gymnasium, Mo-
dernisierung und Umstellung 
der Heizungsanlage auf Pellets; 
Heizanlagen und zentrale Was-
sererwärmungsanlagen

3. Umsetzung der Radroute 12 
Hans-Thoma-Straße/Willy-
Brandt-Allee zwischen Binsen-
schlauchallee und Stephanien-
straße (K 9656); Vergabe der 
Tiefbauarbeiten

Ortschaftsrat Wolfartsweier tagt

Die Mitglieder des Ortschafts-
rates Wolfartsweier treffen sich zu 
ihrer nächsten öffentlichen Sit-
zung am Dienstag, 4. April um 
19 Uhr in der Begegnungsstätte. 
Unter der Leitung von Ortsvorste-
her Dr. Anton Huber behandeln 
die Stadtteilvertreter und Stadt-
teilvertreterinnen folgende Ta-
gesordnung:

1. Sachstand Energiequartier; 
Mündlicher Bericht der KEK

2. Jahresbericht Grundschule 
Wolfartsweier; Mündlicher Be-
richt der Rektorin der Grund-
schule Wolfartsweier

3. Veröffentlichung von Sitzungs-
inhalten der Ortschaftsratssit-
zungen im Mitteilungsblatt; 
Antrag der CDU-Ortschafts-
ratsfraktion

4. Mündliche Anfragen

5. Mitteilungen der Verwaltung
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Öffentliche Ausschreibungen

Hauptamt
Karl-Friedrich-Straße 14 – 18 

76133 Karlsruhe

Offenes Verfahren nach GWB, VgV

Die Stadt Karlsruhe vergibt im Rahmen 
 eines offenen Verfahrens nach GWB, VgV 
folgende Leistung:

Lieferung von Mittagsverpflegung an 
zwölf Schulen und Schulkindergärten in 
Karlsruhe

Angebotsfrist:   
18. April 2023, 11 Uhr

Ausführungsbeginn/Ausführungsfrist:  
Los 1, 2, 4 bis 9:   
11. September 2023 bis 24. Juli 2024; opti-
onale Verlängerung bis spätestens 29. Juli 
2026

Los 3, 10 und 11:   
11. September 2023 bis 24. Juli 2024, opti-
onale Verlängerung bis spätestens 30. Juli 
2025, bei Bedarf einer Ferienbetreuung 
laufen die Verträge bis Abschluss der Lie-
ferung der benötigten Essen in den Som-
merferien.

Vergabenummer: SuS23002

ELViS-ID: E79563659

Der komplette Bekanntmachungstext ist auf 
ted.europa.eu im Supplement zum Amts-
blatt der Europäischen Union sowie www.
karlsruhe.de/wirtschaft-wissenschaft/aus-
schreibungen/aktuelle-ausschreibungen 
über den Link zu subreport ELViS veröffent-
licht. Die kompletten Vergabeunterlagen 
können auf der Vergabeplattform www.sub-
report.de/E79563659 kostenlos eingesehen 
und heruntergeladen werden. Teilnahme-
anträge oder Angebote müssen ausschließ-
lich elektronisch und verschlüsselt über sub-
report ELViS hochgeladen werden. Hierzu 
ist eine kostenfreie einmalige Registrierung 
erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, sich be-
reits vor dem  Herunterladen der Vergabe-
unterlagen zu registrieren. Bei technischen 
Fragen zu subreport ELViS stehen Ihnen die 
Mitarbeitenden von subreport kostenlos 
unter der Telefonnummer 0221 98578-0 zur 
Verfügung.

Stadt Karlsruhe – Hauptamt 
Zentrale Vergabestelle 
Karl-Friedrich-Straße 14 – 18  
76133 Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

Die Stadt Karlsruhe vergibt im Rahmen 
 einer öffentlichen Ausschreibung nach 
UVgO folgende Leistung:

Rahmenvertrag für Folierungsarbeiten 
von Büchern

Angebotsfrist:   
14. April 2023

Ausführungsbeginn/Ausführungsfrist:   
1. Oktober 2023 bis 30. September 2024

Vergabenummer: KA23001

ELViS-ID: E44814327

Der komplette Bekanntmachungstext ist 
auf www.bund.de sowie www.karlsruhe.
de/wirtschaft-wissenschaft/ausschreibun-
gen/aktuelle-ausschreibungen über den 
Link zu subreport ELViS veröffentlicht. Die 
kompletten Vergabeunterlagen können auf 
der Vergabeplattform www.subreport.de/
E44814327 kostenlos eingesehen und her-
untergeladen werden. Teilnahmeanträge 
oder Angebote müssen ausschließlich elek-
tronisch und verschlüsselt über subreport 
ELViS hochgeladen werden. Hierzu ist eine 
kostenfreie einmalige Registrierung erfor-
derlich. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits 
vor dem Herunterladen der Vergabeunter-
lagen zu registrieren. Bei technischen Fra-
gen zu subreport ELViS stehen Ihnen die 
Mitarbeitenden von subreport kostenlos 
unter der Telefonnummer 0221 98578-0 zur 
Verfügung.

Stadt Karlsruhe – Hauptamt 
Zentrale Vergabestelle 
Karl-Friedrich-Straße 14 – 18  
76133 Karlsruhe

Offenes Verfahren nach GWB, VgV

Die Stadt Karlsruhe vergibt im Rahmen 
 eines offenen Verfahrens nach GWB, VgV 
folgende Leistung:

Schülerbeförderungsleistungen, Beförde-
rung von Schulkindern zu Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ) und Schulkindergärten in Karlsru-
he in 59 Losen

Angebotsfrist:   
21. April 2023

Ausführungsbeginn/Ausführungsfrist:   
11. September 2023 bis 28. Juli 2027

Vergabenummer: SuS23003

ELViS-ID: E28765975

Der komplette Bekanntmachungstext ist 
auf ted.europa.eu im Supplement zum 
Amtsblatt der Europäischen Union sowie 
www.karlsruhe.de/wirtschaft-wissenschaft/
ausschreibungen/aktuelle-ausschreibun-
gen über den Link zu subreport ELViS ver-
öffentlicht. Die kompletten Vergabeunter-
lagen können auf der Vergabeplattform 
www.subreport.de/E28765975 kostenlos 
eingesehen und heruntergeladen werden. 
Teilnahmeanträge oder Angebote müssen 
ausschließlich elektronisch und verschlüs-
selt über subreport ELViS hochgeladen wer-
den. Hierzu ist eine kostenfreie einmalige 
Registrierung erforderlich. Wir empfehlen 
Ihnen, sich bereits vor dem Herunterladen 
der Vergabeunterlagen zu registrieren. Bei 
technischen Fragen zu subreport ELViS ste-
hen Ihnen die Mitarbeitenden von subre-
port kostenlos unter der Telefonnummer 
0221 98578-0 zur Verfügung.

Stadt Karlsruhe – Hauptamt 
Zentrale Vergabestelle 
Karl-Friedrich-Straße 14-18  
76133 Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

Die Stadt Karlsruhe vergibt im Rahmen 
 einer öffentlichen Ausschreibung nach 
UVgO folgende Leistung:

Rahmenvereinbarung für Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen im Stadtwald Karlsruhe

Angebotsfrist:  
14. April 2023, 11 Uhr

Ausführungsbeginn/Ausführungsfrist:  
1. Juni 2023 bis 31. März 2024

Vergabenummer: FA23001

ELViS-ID: E75734942

Der komplette Bekanntmachungstext ist 
auf www.bund.de sowie www.karlsruhe.
de/wirtschaft-wissenschaft/ausschreibun-
gen/aktuelle-ausschreibungen über den 
Link zu subreport ELViS veröffentlicht. Die 
kompletten Vergabeunterlagen können auf 
der Vergabeplattform www.subreport.de/
E75734942 kostenlos eingesehen und her-
untergeladen werden. Teilnahmeanträge 
oder Angebote müssen ausschließlich elek-
tronisch und verschlüsselt über subreport 
ELViS hochgeladen werden. Hierzu ist eine 
kostenfreie einmalige Registrierung erfor-
derlich. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits 
vor dem Herunterladen der Vergabeunter-
lagen zu registrieren. Bei technischen Fra-
gen zu subreport ELViS stehen Ihnen die 
Mitarbeitenden von subreport kostenlos 
unter der Telefonnummer 0221 98578-0 zur 
Verfügung.

Stadt Karlsruhe – Hauptamt 
Zentrale Vergabestelle 
Karl-Friedrich-Straße 14 – 18  
76133 Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

Die Stadt Karlsruhe vergibt im Rahmen 
 einer öffentlichen Ausschreibung nach 
UVgO folgende Leistung:

Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Micro-
Hubs“ City-Quartier östliche Kaiserstraße

Angebotsfrist:  
20. April 2023, 10 Uhr

Ausführungsbeginn/Ausführungsfrist:  
ab Auftragserteilung bis 30. November 
2023

Vergabenummer: StplA23001

ELViS-ID: E92564153

Der komplette Bekanntmachungstext ist 
auf www.bund.de sowie www.karlsruhe.
de/wirtschaft-wissenschaft/ausschreibun-
gen/aktuelle-ausschreibungen über den 
Link zu subreport ELViS veröffentlicht. Die 
kompletten Vergabeunterlagen können auf 
der Vergabeplattform www.subreport.de/
E92564153 kostenlos eingesehen und her-
untergeladen werden. Teilnahmeanträge 
oder Angebote müssen ausschließlich elek-
tronisch und verschlüsselt über subreport 
ELViS hochgeladen werden. Hierzu ist eine 
kostenfreie einmalige Registrierung erfor-
derlich. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits 
vor dem Herunterladen der Vergabeunter-
lagen zu registrieren. Bei technischen Fra-
gen zu subreport ELViS stehen Ihnen die 
Mitarbeitenden von subreport kostenlos 
unter der Telefonnummer 0221 98578-0 zur 
Verfügung.

Stadt Karlsruhe – Hauptamt 
Zentrale Vergabestelle 
Karl-Friedrich-Straße 14 – 18  
76133 Karlsruhe

Tiefbauamt
Kaiserallee 4, 76133 Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Bereich Stadtentwässerung:

ELViS-ID: E18631994

Klärwerk Karlsruhe, Neubau einer Sand-
lagerhalle

Rohbauarbeiten

– Abbruch Asphaltfläche ca. 275 m2

Erd- und Entwässerungskanalarbeiten:

– Bodenaushub ca. 221 m3

– Entwässerungsrohre ca. 144 m

Beton- und Stahlbetonarbeiten:

– Stahlbeton Streifen- und  
Einzelfundamente     
und Bodenplatte ca.  76 m3

– Bewehrungsstahl ca.   7,5 t

Befestigte Flächen:

– Asphaltfläche neu ca. 870 m2

– Pflasterbelag ca.  70 m2

Ausführungszeit:   
Ausführung im Zeitraum von ca. August 
2023 bis Oktober 2023

Angebotsfrist:   
9. Mai 2023, 10:30 Uhr

Submission:   
9. Mai 2023, 11 Uhr

Die Vergabeunterlagen sind ab Freitag, 
den 24. März 2023 auf der Internetplatt-
form www.subreport.de/E18631994 kos-
tenlos abrufbar. Für die Recherche bei sub-
report und zum Herunterladen der 
Vergabeunterlagen benötigen Sie die oben 
angegebene ELViS-ID. Eine elektronische 
Angebotsabgabe ist ausschließlich über 
subreport ELViS möglich. Hierzu ist eine 
kostenfreie einmalige Registrierung not-
wendig. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits 
vor dem Herunterladen der Vergabeunter-
lagen zu registrieren. Für Fragen stehen 
Ihnen die Mitarbeitenden bei subreport 
unter der Telefonnummer 0221 98578-0 zur 
Verfügung. Für weitere Fragen stehen Ih-
nen beim Tiefbauamt Frau Gerstner, Tele-
fon 0721 133-6622, und Herr Reichert, Tele-
fon 0721 133-7249, gerne zur Verfügung. 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung be-
haupteter Vergabeverstöße ist das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, Referat 14, 
Schlossplatz 1 – 3, 76131 Karlsruhe als 
Rechtsaufsichtsbehörde.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Bereich Stadtentwässerung:

ELViS-ID: E31346964

Klärwerk Karlsruhe, Neubau einer Sand-
lagerhalle

Elektroarbeiten

– Errichtung einer  
Niederspannungs- 
hauptverteilung  1 Stück

– Errichtung mehrerer  
Niederspannungs- 
unterverteilungen 1 Stück

– Erdkabel verlegen ca. 120 m

– Kabel- und  
Installationsarbeiten ca. 160 m

– Zeitschalter/ 
Dämmerungsschalter/ 
Bewegungsmelder 6 Stück

– Außen- und  
Innenleuchten ca.  22 Stück

– Innerer und  
äußerer Blitzschutz

– Erdungsleiter  
Fundament-/Ringerder ca. 125 m

Ausführungszeit:   
Ausführung im Zeitraum von ca. August 
2023 bis Oktober 2023

Angebotsfrist: 
9. Mai 2023, 11 Uhr

Submission:  
9. Mai 2023, 11:30 Uhr

Die Vergabeunterlagen sind ab Freitag, den 
24. März 2023 auf der Internetplattform 
www.subreport.de/E31346964 kostenlos ab-
rufbar. Für die Recherche bei subreport und 
zum Herunterladen der Vergabeunterlagen 
benötigen Sie die oben angegebene ELViS-
ID. Eine elektronische Angebotsabgabe ist 
ausschließlich über subreport ELViS mög-
lich. Hierzu ist eine kostenfreie einmalige 
Registrierung notwendig. Wir empfehlen 
Ihnen, sich bereits vor dem Herunterladen 
der Vergabeunterlagen zu registrieren. Für 
Fragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden bei 
subreport unter der Telefonnummer 0221 
98578-0 zur Verfügung. Für weitere Fragen 
stehen Ihnen beim Tiefbauamt Frau Gerst-
ner, Telefon 0721 133-6622, und Herr Rei-
chert, Telefon 0721 133-7249, gerne zur Ver-
fügung. Zuständige Behörde zur 
Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße 
ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, Re-
ferat 14, Schlossplatz 1 – 3, 76131 Karlsruhe 
als Rechtsaufsichtsbehörde.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Bereich Stadtentwässerung:

ELViS-ID: E28433199

Klärwerk Karlsruhe, Neubau einer Sand-
lagerhalle

Stahlbauarbeiten

Stahlbauarbeiten:

– Hallen Stahlkonstruktion ca.   8 t

Blechnerarbeiten / Fassade:

– Dach- und Fassaden- 
bekleidung 
aus Alu-Wellblech ca. 320 m2

– Faltschiebetore ca.  98 m2

– Stahlpoller als  
Anprallschutz 4 Stück

Ausführungszeit:   
Ausführung im Zeitraum von ca. Septem-
ber 2023 bis Oktober 2023

Angebotsfrist:   
9. Mai 2023, 11:30 Uhr

Submission:   
9. Mai 2023, 12 Uhr

Die Vergabeunterlagen sind ab Freitag, 
den 24. März 2023 auf der Internetplatt-
form www.subreport.de/E28433199 kos-
tenlos abrufbar. Für die Recherche bei sub-
report und zum Herunterladen der 
Vergabeunterlagen benötigen Sie die oben 
angegebene ELViS-ID. Eine elektronische 
Angebotsabgabe ist ausschließlich über 
subreport ELViS möglich. Hierzu ist eine 
kostenfreie einmalige Registrierung not-
wendig. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits 
vor dem Herunterladen der Vergabeunter-
lagen zu registrieren. Für Fragen stehen 
Ihnen die Mitarbeitenden bei subreport 
unter der Telefonnummer 0221 98578-0 zur 
Verfügung. Für weitere Fragen stehen Ih-
nen beim Tiefbauamt Frau Gerstner, Tele-
fon 0721 133-6622, und Herr Reichert, Tele-
fon 0721 133-7249, gerne zur Verfügung. 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung be-
haupteter Vergabeverstöße ist das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, Referat 14, 
Schlossplatz 1 – 3, 76131 Karlsruhe als 
Rechtsaufsichtsbehörde.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Bereich Verkehrsinfrastruktur:

ELViS-ID: E27413762

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Eugen-Geck-Straße, Johanna-Kirchner-
Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße

Gewerk Straßenbau:

– Fahrbahn aus Asphalt  
aufnehmen oder fräsen 130 m²

– Tragschicht aus  
Recycling-Material  
herstellen 280 m²

– Leitstreifen aus  
Rippenplatten herstellen 25 m²

– Asphaltdeckschicht  
herstellen 125 m²

– Wartehallenfundamente  
aus Ortbeton herstellen 9 m³

– Bordsteinanlage  
(Busanfahrsteine) herstellen 102 m

– Platten- und Pflasterbeläge  
aufnehmen und entsorgen 290 m²

– Platten- und Pflasterbeläge  
herstellen 280 m²

Ausführungszeit:  
19. Juni 2023 bis 16. September 2023

Submission: 
26. April 2023, 10 Uhr

Die Vergabeunterlagen sind ab Montag, 
den 27. März 2023 auf der Internetplatt-
form www.subreport/E27413762 kostenlos 
abrufbar. Für die Recherche bei subreport 
und zum Herunterladen der Vergabeunter-
lagen benötigen Sie die oben angegebene 
ELViS-ID. Eine elektronische Angebotsab-
gabe ist ausschließlich über subreport EL-
ViS möglich. Hierzu ist eine kostenfreie 
einmalige Registrierung notwendig. Wir 
empfehlen Ihnen, sich bereits vor dem He-
runterladen der Vergabeunterlagen zu re-
gistrieren. Bieterfragen sind elektronisch 
über subreport zu stellen. Für technische 
Fragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden 
bei subreport unter der Telefonnummer 
0221 98578-0 zur Verfügung. Für weitere 
Fragen stehen Ihnen beim Tiefbauamt Frau 

Gerstner, Telefon: 0721 133-6622 und Herr 
Reichert, Telefon: 0721 133-7249, gerne zur 
Verfügung. Zuständige Behörde zur Nach-
prüfung behaupteter Vergabeverstöße ist 
das Regierungspräsidium Karlsruhe, Refe-
rat 14, Schlossplatz 1 – 3, 76131 Karlsruhe 
als Rechtsaufsichtsbehörde.

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

Amt für Stadtentwicklung:   
Vergabenummer: AfSta-23-005

ELViS-ID: E95731628

BBSR-Förderprogramm „Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren“  
hier: Quartiersarchitekt für vier City-
Quartiere im Stadtgebiet Karlsruhe  
AfSta-23-005

BBSR-Förderprogramm „Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren“  
hier: Quartiersarchitekt für vier City-
Quartiere im Stadtgebiet Karlsruhe:

– City-Quartier Östliche Kaiserstraße

– City-Quartier Zentrale Kaiserstraße

– City-Quartier Marktplatz

– City-Quartier Wald-, Karl-, Herren- und 
Erbprinzenstraße

Angebotsfrist:   
18. April 2023, 10:30 Uhr

Die Vergabeunterlagen sind ab Freitag, 
den 24. März 2023, auf der Internetplatt-
form www.subreport.de/E95731628 kos-
tenlos abrufbar. Für die Recherche bei sub-
report und zum Herunterladen der 
Vergabeunterlagen benötigen Sie die oben 
angegebene ELViS-ID. Eine elektronische 
Angebotsabgabe ist ausschließlich über 
subreport ELViS möglich. Hierzu ist eine 
kostenfreie einmalige Registrierung not-
wendig. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits 
vor dem Herunterladen der Vergabeunter-
lagen zu registrieren. Bieterfragen sind 
elektronisch über subreport zu stellen. Für 
technische Fragen stehen Ihnen die Mitar-
beitenden bei subreport unter der Telefon-
nummer 0221 98578-0 zur Verfügung. Für 
weitere Fragen stehen Ihnen beim Tiefbau-
amt Frau Gerstner, Telefon: 0721 133-6622 
und Herr Reichert, Telefon: 0721 133-7249, 
gerne zur Verfügung. Zuständige Behörde 
zur Nachprüfung behaupteter Vergabever-
stöße ist das Regierungspräsidium Karlsru-
he, Referat 14, Schlossplatz 1 – 3, 76131 
Karlsruhe, als Rechtsaufsichtbehörde.

Amt für Hochbau  
und Gebäudewirtschaft

Zähringerstraße 61 
76133 Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibungen nach VOB/A

ELViS-ID: E52512456

Markgrafen-Gymnasium, Gymnasiumstra-
ße 1, 76227 Karlsruhe und Grundschule 
Wolfartsweier, Steinkreuzstraße 56, 76228 
Wolfartsweier

Modernisierung Sanitärbereich (BA 2)

Metallbau-, Beschlag- und Verglasungsar-
beiten 

Grundschule Wolfartsweier:

– Austausch eines T30/RS- 
Türelements aus Aluminium 
im Treppenhausbereich ca.   13 m²

Markgrafen-Gymnasium:

– Austausch eines T30/RS- 
Türelements aus Aluminium  
zwischen Flur und Lehrer- 
zimmer, in Wandöffnung  
mit Korbbogen ca.   9  m²

– Austausch eines Rauch- 
schutztürelements zwischen  
Flur und Lehrerzimmer ca. 10,5 m²

Ausführungszeit: 
30. KW 2023 bis 36. KW 2023

Eröffnungstermin: 
Mittwoch, 19. April 2023, 9:30 Uhr

Bindefrist: 
Freitag, 19. Mai 2023

ELViS-ID: E86558426

Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Stra-
ße 16, 76133 Karlsruhe

Erneuerung Heizzentrale Südflügel und 
Kopfbau (BA 1)

Gebäudeautomation

– kombinierter  
Last-MSR-Schaltschrank  
mit Funktionsbaugruppen  
und Regelungskomponenten  2 Stück

– Last-Schaltschrank  
mit Funktionsbaugruppen  1 Stück

– MSR-Schaltschrank  
mit Funktionsbaugruppen  
und Regelungskomponenten  1 Stück

– Programmierung und Inbetriebnahme

– Elektroinstallation innerhalb der drei 
Zentralen 

– Demontagearbeiten

Ausführungszeit: 
24. KW 2023 bis 37. KW 2023

Eröffnungstermin: 
Mittwoch, 19. April 2023, 10:30 Uhr

Bindefrist: 
Freitag, 19. Mai 2023

ELViS-ID: E28163728

Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Stra-
ße 16, 76133 Karlsruhe

Erneuerung Heizzentrale Nordflügel 
(BA 2)

Gebäudeautomation

– kombinierter  
Last-MSR-Schaltschrank  
mit Funktionsbaugruppen  
und Regelungskomponenten  1 Stück

– Last-Schaltschrank  
mit Funktionsbaugruppen  1 Stück

– MSR-Schaltschrank mit  
Funktionsbaugruppen  
und Regelungskomponenten  1 Stück

– Programmierung und Inbetriebnahme

– Elektroinstallation innerhalb der zwei 
Zentralen 

– Demontagearbeiten

Gegenstand, Umfang der Arbeiten, Ort der Abholung bzw. Anforderung · Ausschreibungsservice im Internet unter www.karlsruhe.de/ausschreibungen

Ausführungszeit: 
25. KW 2023 bis 37. KW 2023

Eröffnungstermin: 
Mittwoch, 19. April 2023, 14 Uhr

Bindefrist: 
Freitag, 19. Mai 2023

Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10 
Abs. 4 VOB/A, ist aufgrund der erforderli-
chen Genehmigungen durch die städtischen 
Gremien (Dezernat, Bauausschuss, Gemein-
derat) zwingend erforderlich. Nachweise 
der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit gemäß VOB/A § 6 Abschnitt 1 
sind auf Verlangen vorzuweisen. Die Verga-
beunterlagen können ausschließlich im In-
ternet unter der Adresse www.karlsruhe.de/
wirtschaft-wissenschaft/ausschreibungen/
aktuelle-ausschreibungen über den Link zu 
subreport ELViS oder direkt unter www.sub-
report.de/E... (entsprechende ELViS-ID) he-
runtergeladen werden. Hilfe erhalten Sie 
durch subreport ELViS unter der Telefon-
nummer 0221 98578- 56. Bieteranfragen 
werden nur bis zehn Kalendertage vor dem 
Submissionstermin über die Vergabeplatt-
form subreport ELViS beantwortet. Später 
gestellte Bieteranfragen können nicht mehr 
beantwortet werden. Zuständige Behörde 
zur Nachprüfung behaupteter Vergabever-
stöße ist das Regierungspräsidium Karlsru-
he, Referat 14, Schlossplatz 1 – 3, 76131 
Karlsruhe.

Offene Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2

ELViS-ID: E36367673

Europahalle Karlsruhe, Hermann-Veit-
Straße 7, 76135 Karlsruhe

Sanierung

Metallbauarbeiten (Mobile Teleskoptribü-
nen)

Mobile Tribüne für 1 200 Personen zur frei-
en Aufstellung:

– 12 Elemente mit jeweils 100 Sitzplätzen,   
davon 8 Elemente mit Stufengang und 
4 Elemente ohne Stufengang

– 2 Anstelltreppen

– Geländerelemente mit Transportwagen

Feste Tribünen mit Geländern und Um-
wehrungen:

– Rückbau  
Bestandsbestuhlung ca. 270 Stück

– Umwehrung ca.  25 m

– neue feste Sitzplätze ca. 220 Stück

– Umwehrung  
Rückbau neu,  
Stahl verzinkt ca.  25 m

– Umbau Umwehrung,  
Stahl verzinkt ca.  28 m

Ausführungszeit: 
27. November 2023 bis 22. Dezember 2023

Eröffnungstermin: 
Dienstag, 25. April 2023, 10:30 Uhr

Bindefrist: 
Freitag, 28. Juli 2023

ELViS-ID: E89435232

Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Stra-
ße 2, 76135 Karlsruhe

Modernisierung (inkl. Photovoltaikanlage)

Metallbau-, Tischler- und Verglasungsar-
beiten (Holz-Alu-Pfosten-Riegel-Fassade 
und Fenster)

– Holz-Alu-Element  
festverglast,  
B/H 120/385 cm 283 Stück

– Holz-Alu-Tür / Oberlicht- 
Element, B/H 120/385 cm 69 Stück

– Holz-Alu-Fenster /  
Brüstungselemente, 
B/H 120/385 cm   54 Stück

– Holz-Alu-Paneelelement,  
B/H 120/385 cm 106 Stück

– Verglasung gegen  
thermischen  
Glasbruch – TVG 100 Elemente

– Vogelschutz- 
Beklebung 72 Elemente

– Raffstore-Anlagen für  
Holz-Alu-Elemente 184 Stück

– Alu-Pfosten-Riegelfassade  
Erdgeschoss umlaufend  
mit unterschiedlichen  
Einsatzelementen 150 lfm

– Holzwolle Akustik- 
platten inkl. UK 100 m²

– Trockenbauplatten inkl. UK 50 m²

– Oberlichtkonstruktion

Ausführungszeit: 
4. September 2023 bis 11. März 2024

Eröffnungstermin: 
Dienstag, 25. April 2023, 11:30 Uhr

Bindefrist: 
Freitag, 11. August 2023

Die längere Bindefrist, abweichend zu 
§ 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der 
erforderlichen Genehmigungen durch die 
städtischen Gremien (Bauausschuss, Ge-
meinderat) zwingend erforderlich. Die Ver-
gabeunterlagen können ausschließlich im 
Internet unter der Adresse www.karlsruhe.

de/wirtschaft-wissenschaft/ausschreibun-
gen/aktuelle-ausschreibungen über den 
Link zu subreport ELViS oder direkt unter 
www.subreport.de/E... (entsprechende EL-
ViS-ID) heruntergeladen werden. Die An-
gebotsabgabe ist ausschließlich elektro-
nisch über die Vergabeplattform subreport 
ELViS möglich. Hilfe erhalten Sie unter der 
Telefonnummer 0221 98578-56. Bieteran-
fragen werden nur bis zehn Kalendertage 
vor dem Eröffnungstermin über die Verga-
beplattform subreport ELViS beantwortet. 
Später gestellte Bieteranfragen können 
nicht mehr beantwortet werden. Bieter und 
ihre Bevollmächtigten dürfen beim Eröff-
nungstermin nicht zugegen sein.

Gartenbauamt
Lammstraße 7a, 76124 Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibung nach VOB / A

Die Stadt Karlsruhe vergibt im Rahmen 
 einer öffentlichen Ausschreibung nach 
VOB / A folgende Leistung:

Karlsruhe, Kinderspielplatz Hildaprome-
nade zwischen Koch- und Virchowstraße  
(Landschaftsbauarbeiten DIN 18 320)

– Herstellung  
Leitungsgraben  
mit Verbau ca.  62 m³

– Pflasterstreifen  
5-zeilig herstellen ca.  50 m

– Wassergebundene  
Deckschicht herstellen ca. 120 m²

– Fallschutzbeläge  
herstellen ca. 170 m²

– Spielgeräte ca.   6 Stück

Ausführungszeit:   
31. Juli 2023 bis 1. September 2023

Angebotseröffnung:   
26. April 2023, 11 Uhr

Ablauf der Zuschlagfrist:   
26. Mai 2023

ELViS-ID: E64627346

Die kompletten Vergabeunterlagen können 
im Internet unter www.karlsruhe.de/b2/aus-
schreibungen.de oder direkt auf der Inter-
netplattform www.subreport.de unter Anga-
be der oben angegebenen ELViS-ID 
kostenlos eingesehen und heruntergeladen 
werden. Eine vorherige kostenfreie Regist-
rierung bei subreport ELViS ist einmalig 
 erforderlich. Für Fragen stehen die Mitar-
beitenden bei subreport unter der Telefon-
nummer 0221 985780 bereit. Zuständige 
 Behörde zur Nachprüfung behaupteter Ver-
gabeverstöße ist das Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Referat 14, Schlossplatz 1 – 3, 
76131 Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde.

Gartenbauamt 
Lammstraße 7a 
76124 Karlsruhe

Städtisches Klinikum 
 Karlsruhe gGmbH

Geschäftsbereich 
Infrastruktur, Verträge/VOB

Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe 
E-Mail: vergabe@klinikum-karlsruhe.de

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

ELViS-ID: E69661296

Teilnahmebedingungen, Umfang der Arbei-
ten, Ausführungszeit, usw. siehe Bekannt-
machung auf www.klinikum-karlsruhe.de/
service/ausschreibungen-bekanntmachun-
gen/. Es ist beabsichtigt, auf dem Wege ei-
ner öffentlichen Ausschreibung gem. 
VOB/A (DIN 1960) Abschnitt 1 nachfolgend 
aufgeführte Leistungen zu vergeben:

Projekt:   
2050-2 Brandschutzsanierung Haus D – 
Brandschutztüren

Vergabenummer: 2050-2-23-D300.31:   
Metallbau- und Beschlagarbeiten nach 
DIN 18360 und 18357

Die kompletten Vergabeunterlagen sind 
auf der Vergabeplattform subreport.de/
evergabe/subreport-elvis/ unter Angabe 
der o. g. ELViS-ID kostenlos abrufbar.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

ELViS-ID: E99861596

Teilnahmebedingungen, Umfang der Arbei-
ten, Ausführungszeit, usw. siehe Bekanntma-
chung auf https://www.klinikum-karlsruhe.
de/service/ausschreibungen-bekanntma-
chungen/. Es ist beabsichtigt, auf dem Wege 
einer öffentlichen Ausschreibung gem. 
VOB/A (DIN 1960) Abschnitt 1 nachfolgend 
aufgeführte Leistungen zu vergeben:

Projekt:   
2050-1 Brandschutzsanierung Haus C –
Brandschutztüren

Vergabenummer: 2050-1-23-C300.31:   
Metallbau- und Beschlagarbeiten nach 
DIN 18360 und 18357

Die kompletten Vergabeunterlagen sind 
auf der Vergabeplattform subreport.de/
evergabe/subreport-elvis/ unter Angabe 
der o. g. ELViS-ID kostenlos abrufbar.
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